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Artikel I 
 
Inhalt der Satzung 
 
 

§ 1 Name, Sitz und Bereich der Betriebskrankenkasse 

  
(1) Die Betriebskrankenkasse ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentli-

chen Rechts und führt den Namen "novitas bkk" sowie die Kurzbezeich-
nungen "novitas - Deine fürsorgliche Krankenkasse", "novitas - Deine 

Krankenkasse". 
 
Die Zuständigkeit gemäß Absatz (2) bezieht nach den vollzogenen Verei-

nigungen - zuletzt zum 01.01.2022 - die Bereiche verschiedener, ehemals 
selbstständiger Betriebskrankenkassen ein. Das älteste Errichtungsdatum 

geht auf den 26.11.1836 zurück. 
 
Die Betriebskrankenkasse hat ihren Sitz in Duisburg. 

  
(2) Der Bereich der Betriebskrankenkasse erstreckt sich auf die in der Anlage 

zu § 1 Absatz (2) genannten Betriebe. 
 
Der Bereich der Betriebskrankenkasse erstreckt sich auch auf das ge-

samte Bundesgebiet. 
  
  
§ 2 Verwaltungsrat 

  

(1) 1. Das Selbstverwaltungsorgan der Betriebskrankenkasse ist der Ver-
waltungsrat. Seine Wahl und Amtsdauer regeln sich nach dem 
Selbstverwaltungsrecht der gesetzlichen Sozialversicherung. 

   
 2. Das Amt der Mitglieder des Verwaltungsrates ist ein Ehrenamt. 

   
 3. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und 

einen alternierenden Vorsitzenden. 

   
  Der Vorsitz im Verwaltungsrat wechselt zwischen dem Vorsitzenden 

und dem alternierenden Vorsitzenden von Jahr zu Jahr am 1. Ja-
nuar eines Jahres. 

   

(2) 1. Der Verwaltungsrat besteht aus 15 Vertretern der Versicherten und 
15 Vertretern der Arbeitgeber. 

   
 2. Abweichend von § 49 Absatz (2) Satz 2 SGB IV wird für das Stimm-

recht eines Wahlberechtigten, der zur Gruppe der Arbeitgeber ge-

hört, Folgendes bestimmt: 
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  Das Stimmrecht eines Wahlberechtigten, der zur Gruppe der Arbeit-

geber gehört, bemisst sich nach der Zahl der am Stichtag für das 
Wahlrecht (§ 50 Absatz (1) SGB IV) bei ihm beschäftigten, bei der 

Betriebskrankenkasse versicherungspflichtigen und wahlberechtig-
ten Personen. Er hat bei 

   

  0 
2 

21 
51 

- 
- 

- 
bis 

1 
20 

50 
100 

Versicherten 
Versicherten 

Versicherten 
Versicherten 

eine Stimme, 
zwei Stimmen, 

vier Stimmen, 
sechs Stimmen und 

  je weiteren 1 bis 100 Versicherten zwei weitere Stimmen bis zur 

Höchstzahl von vierzig Stimmen. 
   

(3) Der Verwaltungsrat beschließt die Satzung und sonstiges autonomes 
Recht der Betriebskrankenkasse sowie in den übrigen durch Gesetz oder 
sonstiges für die Betriebskrankenkasse maßgebendes Recht vorgesehe-

nen Fällen. 
   

 Dem Verwaltungsrat sind insbesondere folgende Aufgaben vorbehalten: 
   
 1. alle Entscheidungen zu treffen, die für die Betriebskrankenkasse von 

grundsätzlicher Bedeutung sind, 
   
 2. den Haushaltsplan festzustellen, 

   
 3. über die Entlastung des Vorstands wegen der Jahresrechnung zu 

beschließen, 
   
 4. den Vorstand zu wählen, 

   
 5. einen leitenden Beschäftigte der Betriebskrankenkasse mit der vo-

rübergehenden Wahrnehmung der Aufgaben des Vorstandes zu be-
auftragen, wenn die Mitglieder des Vorstandes längere Zeit an der 
Ausübung gehindert sind oder der Vorstand längere Zeit nicht be-

setzt ist, 
   

 6. den Vorstand zu überwachen, 
   
 7. gemeinsam durch die alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungs-

rates die Betriebskrankenkasse gegenüber dem Vorstand zu vertre-
ten und die Tätigkeit des Vorstandes vertraglich zu regeln, 

   
 8. über den Erwerb, die Veräußerung oder die Belastung von Grund-

stücken und die Errichtung von Gebäuden zu beschließen, 

   
 9. über die freiwillige Vereinigung mit anderen Krankenkassen zu be-

schließen, 
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 10. für jedes Geschäftsjahr zur Prüfung der Jahresrechnung gem. § 31 

SVHV über die Bestellung der/s Prüfer/s zu beschließen. Die Prü-
fung der Jahresrechnung beinhaltet die sich auf den gesamten Ge-

schäftsbetrieb beziehende Prüfung der Betriebs- und Rechnungs-
führung. 

   

(4) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
  

(5) Der Verwaltungsrat kann sämtliche Geschäfts- und Verwaltungsunterla-
gen einsehen und prüfen. 

  

(6) Zur Erfüllung seiner Aufgaben bildet der Verwaltungsrat Ausschüsse. 
  

(7) Die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates gemäß § 41 SGB 
IV richtet sich nach den in der Anlage zu §§ 2 und 2a der Satzung durch 
den Verwaltungsrat festgesetzten Pauschbeträgen und festen Sätzen für 

den Ersatz barer Auslagen. Die Anlage ist Bestandteil der Satzung. 
  

(8) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Ver-
waltungsrates ordnungsgemäß geladen sind und seine anwesenden und 
stimmberechtigten Mitglieder die Mehrheit der Stimmen auf sich vereini-

gen. 
  
(9) Die Beschlüsse werden, soweit Gesetz oder sonstiges Recht nichts Ab-

weichendes bestimmt, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit wird die Abstimmung nach erneuter Beratung 

wiederholt; bei erneuter Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
  
(10) Der Verwaltungsrat kann ohne Sitzung schriftlich abstimmen, wenn eine 

rechtzeitige und ordnungsgemäße Beschlussfassung nicht durchführbar 
erscheint, es sei denn, mindestens 1/5 der Mitglieder des Verwaltungsra-

tes widerspricht der schriftlichen Abstimmung. Das Nähere regelt die Ge-
schäftsordnung. 

  

(11) Sitzungen des Verwaltungsrats können mittels zeitgleicher Bild- und Ton-
übertragung als hybride Sitzungen stattfinden (hybride Sitzungen = Teil-

nahme in Präsenz oder per zeitgleicher Bild- und Tonübertragung). Mit-
glieder, die mit ihrer Zustimmung per Bild- und Tonübertragung an der Sit-
zung teilnehmen, gelten als anwesend. Hybride Sitzungen sind nicht zu-

lässig bei konstituierenden Sitzungen. Bei öffentlichen, hybriden Sitzun-
gen ist der Öffentlichkeit die Teilnahme an der Sitzung durch Aufsuchen 

des Sitzungsortes zu ermöglichen. In außergewöhnlichen Notsituationen 
oder in besonders eiligen Fällen können Sitzungen des Verwaltungsrats 
digital (digitale Sitzung = Teilnahme ausschließlich per Bild- und Tonüber-

tragung) stattfinden. Der oder die Vorsitzende des Verwaltungsrats stellt 
den Ausnahmefall nach Satz 5 fest. Es ist sicherzustellen, dass die techni-

schen Anforderungen und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen für 
die ordnungsgemäße Durchführung einer hybriden oder digitalen Sitzung 
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eingehalten werden. Bei technischen Störungen, die nachweislich im Ver-

antwortungs- und Einflussbereich der Novitas BKK liegen, darf die Sitzung 
nicht fortgesetzt werden. Sonstige technische Störungen sind unbeacht-

lich. Eine digitale Sitzung findet nicht statt, wenn im Fall der außerge-
wöhnlichen Notsituation ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats o-
der in besonders eiligen Fällen ein Fünftel der Mitglieder des Verwaltungs-

rats der Feststellung widerspricht. Der Widerspruch ist unverzüglich nach 
Bekanntgabe der Feststellung des Ausnahmefalls in Textform an die oder 

den Vorsitzenden zu richten. Bei öffentlichen, digitalen Sitzungen ist der 
Öffentlichkeit die Teilnahme durch eine in Echtzeit zugängliche Bild- und 
Tonübertragung zu ermöglichen. 

  
(12) In hybriden und digitalen Sitzungen sind Abstimmungen und Wahlen mög-

lich. Der oder die Vorsitzende des Verwaltungsrats entscheidet, wie die 
Stimmabgabe (z.B. über Handzeichen, Chat oder ein digitales Abstim-
mungssystem) erfolgt. Es ist sicherzustellen, dass bei digitaler Beschluss-

fassung die technischen Anforderungen und datenschutzrechtlichen Best-
immungen eingehalten werden. Technische Störungen bei der Stimmab-

gabe, die nicht im Verantwortungs- und Einflussbereich der Novitas BKK 
liegen, sind unbeachtlich. Sie haben insbesondere keine Auswirkung auf 
die Wirksamkeit eines ohne das betroffene Mitglied gefassten Beschlus-

ses. 
  
(13) Bei nicht öffentlichen hybriden und digitalen Sitzungen haben die durch 

Bild- und Tonübertragung teilnehmenden Mitglieder des Verwaltungsrats 
sicherzustellen, dass bei ihnen keine unbefugten Dritten die Sitzung ver-

folgen können. 
  
  
§ 2a Ehrenamtliche Novitas-Beratende / Vertrauenspersonen 

  

(1) Für die Betriebskrankenkasse werden vom Verwaltungsrat Ehrenamtliche 
Novitas-Beratende / Vertrauenspersonen gewählt. Für den Fall der befris-
teten Verhinderung vertreten sich sowohl die Ehrenamtlichen Novitas-Be-

ratenden gegenseitig als auch die Vertrauenspersonen. 
  

(2) Die Ehrenamtlichen Novitas-Beratenden / Vertrauenspersonen üben ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Ihnen wird ein monatlicher Pauschbetrag für 
Zeitaufwand gemäß § 41 Absatz (3) Satz 2 SGB IV in Verbindung mit Ab-

satz (4) der Entschädigungsregelung (Anlage zu §§ 2 und 2a der Satzung) 
gewährt. 

  
(3) Die Ehrenamtlichen Novitas-Beratenden haben das Recht und die Pflicht, 

eine ortsnahe Verbindung der Betriebskrankenkasse mit den Versicherten 

herzustellen sowie diese zu beraten und zu betreuen. 
 Sie haben insbesondere die Aufgabe, 

   
 1. allgemein Rat und Auskunft in Angelegenheiten der gesetzlichen 

Krankenversicherung zu erteilen, 
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 2. die Versicherten über die ihnen nach Gesetz und Satzung zustehen-

den Leistungen aufzuklären, 
   

 3. die Versicherten über neue gesetzliche Regelungen in der Kranken-
versicherung zu unterrichten, 

   

 4. die Versicherten bei der Antragstellung auf Leistungen zu unterstüt-
zen. 

   
 Die Vertrauenspersonen haben insbesondere die Aufgabe, eine ortsnahe 

Verbindung der Betriebskrankenkasse mit den Arbeitgebern herzustellen 

und diese zu beraten und zu betreuen. 
   

   
§ 3 Vorstand 

  

(1) Dem Vorstand der Betriebskrankenkasse gehören zwei Mitglieder an. 
  

(2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat gewählt. 
  
(3) Der Vorstand verwaltet die Betriebskrankenkasse und vertritt sie gericht-

lich und außergerichtlich, soweit Gesetz und sonstiges für die Betriebs-
krankenkasse maßgebendes Recht nichts Abweichendes bestimmen. 

  

 Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, die Betriebskrankenkasse alleine 
zu vertreten. 

  
 Der Vorstand hat insbesondere folgende Befugnisse und Aufgaben: 
   

 1. dem Verwaltungsrat über die Umsetzung von Entscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung zu berichten, 

   
 2. dem Verwaltungsrat über die finanzielle Situation und die voraus-

sichtliche Entwicklung regelmäßig zu berichten, 

   
 3. den alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates aus sonsti-

gen wichtigen Anlässen zu berichten, 
   
 4. den Haushaltsplan aufzustellen und dem Verwaltungsrat zuzuleiten, 

   
 5. jährlich die geprüfte Jahresrechnung dem Verwaltungsrat zur Entlas-

tung zusammen mit dem Prüfbericht und einer Stellungnahme zu 
den Prüffeststellungen der/des vom Verwaltungsrat bestellten Prü-
fer/s vorzulegen, 

   
 6. die Betriebskrankenkasse nach § 4 der Verordnung über den Zah-

lungsverkehr, die Buchführung und die Rechnungslegung in der So-
zialversicherung zu prüfen, 
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 7. eine Kassenordnung aufzustellen, 

   
 8. die Beiträge einzuziehen, 

   
 9. Vereinbarungen und Verträge mit Leistungserbringern und mit Liefe-

ranten der Betriebskrankenkasse abzuschließen, 

   
 10. die Leistungen festzustellen und auszuzahlen. 

   
(4) Der Vorstand erlässt Richtlinien über die Verwaltung der Betriebskranken-

kasse und legt die Geschäftsbereiche der einzelnen Vorstandsmitglieder 

in Abstimmung mit den alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates 
fest. Innerhalb der vom Vorstand erlassenen Richtlinien verwaltet jedes 

Mitglied des Vorstands seinen Geschäftsbereich eigenverantwortlich. Bei 
Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Vorstand; bei Stimmengleich-
heit entscheidet der Vorsitzende. 

   
(5) Das für die Führung der Verwaltungsgeschäfte erforderliche Personal der 

Betriebskrankenkasse wird vom Vorstand eingestellt. Der Vorstand erstellt 
einen Stellenplan. 

   

   
§ 4 Widerspruchsausschuss 

   

(1) Die Entscheidung über die Widersprüche und der Erlass von Wider-
spruchsbescheiden wird drei Widerspruchsausschüssen übertragen. Die 

Sitze der Widerspruchsausschüsse befinden sich in Duisburg und Ham-
burg. 

   

(2) 1. Die Widerspruchsausschüsse setzen sich zusammen aus jeweils 
drei Vertretern der Versicherten aus dem Kreise der Mitglieder des 

Verwaltungsrates der Betriebskrankenkasse und einem Vertreter der 
Arbeitgeber aus dem Kreise der Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Betriebskrankenkasse mit drei Stimmen. 

   
 2. Für die Mitglieder des Widerspruchsausschusses werden für die 

Gruppe der Versichertenvertreter drei Stellvertreter und für die 
Gruppe der Arbeitgebervertreter zwei Stellvertreter zur Vertretung im 
Verhinderungsfalle gewählt, die das Amt in der Reihenfolge ihrer 

Aufstellung und Verfügbarkeit wahrnehmen (Listenstellvertretung). 
   

 3. Die Versichertenvertreter der Widerspruchsausschüsse und deren 
Listenstellvertreter werden von den Versichertenvertretern des Ver-
waltungsrates gewählt. Die Arbeitgebervertreter der Widerspruchs-

ausschüsse und deren Listenstellvertreter werden von den Arbeitge-
bervertretern im Verwaltungsrat gewählt. Die Wahl erfolgt für die 

Amtszeit des Verwaltungsrates. Die Mitglieder der Widerspruchs-
ausschüsse bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger das Amt antreten. 
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 4. Das Amt der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse ist ein Ehren-

amt. §§ 40 bis 42, 59 und § 63 Absätze (3a) und (4) SGB IV gelten 
entsprechend. 

   
 5. Der Vorsitz der Widerspruchsausschüsse wechselt zwischen einem 

Arbeitgebervertreter und einem Versichertenvertreter von Jahr zu 

Jahr. Die Vorsitzenden der Widerspruchsausschüsse sollen nicht 
der Gruppe angehören, die den amtierenden Vorsitzenden des Ver-

waltungsrates stellt. Die Vorsitzenden werden jeweils in der ersten 
Sitzung nach Bestellung der Mitglieder der Widerspruchsaus-
schüsse bestimmt. Die Vorsitzenden bestimmen die Schriftführer, 

die auch Mitarbeiter der Betriebskrankenkasse sein können. 
   

 6. Der Vorstand oder ein von ihm Beauftragter nimmt an den Sitzungen 
der Widerspruchsausschüsse beratend teil. 

   

 7. Der jeweilige Widerspruchsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen und die Mehrheit der 

Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind. 
   
 8. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. Bei Stimmengleichheit wird die Abstimmung nach erneuter 
Beratung wiederholt; bei erneuter Stimmengleichheit gilt der Antrag 
als abgelehnt. 

   
 9. Die Widerspruchsausschüsse können ohne Sitzung schriftlich ab-

stimmen, wenn eine rechtzeitige und ordnungsgemäße Beschluss-
fassung nicht durchführbar erscheint, es sei denn, ein Mitglied des 
jeweiligen Widerspruchsauschusses widerspricht der schriftlichen 

Abstimmung. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 
   

 10. Sitzungen der Widerspruchsausschüsse können mittels zeitgleicher 
Bild- und Tonübertragung als hybride Sitzungen stattfinden (hybride 
Sitzungen = Teilnahme in Präsenz oder per zeitgleicher Bild- und 

Tonübertragung). Mitglieder, die mit ihrer Zustimmung per Bild- und 
Tonübertragung an der Sitzung teilnehmen, gelten als anwesend. 

Hybride Sitzungen sind nicht zulässig bei konstituierenden Sitzun-
gen. In außergewöhnlichen Notsituationen (z.B. Pandemie mit Kon-
taktbeschränkungen, Mobilitätseinschränkungen) oder in besonders 

eiligen Fällen können Sitzungen der Widerspruchsaus-schüsse digi-
tal (digitale Sitzung = Teilnahme ausschließlich per Bild- und Ton-

übertragung) stattfinden. Der oder die Vorsitzende des Wider-
spruchsausschusses stellt den Ausnahmefall nach Satz 4 fest. Es ist 
sicherzustellen, dass die technischen Anforderungen und die daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen für die ordnungsgemäße Durch-
führung einer hybriden oder digitalen Sitzung eingehalten werden. 

Bei technischen Störungen, die nachweislich im Verantwortungs- 
und Einflussbereich der Novitas BKK liegen, darf die Sitzung nicht 
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fortgesetzt werden. Sonstige technische Störungen sind unbeacht-

lich. Eine digitale Sitzung findet nicht statt, wenn ein Mitglied des Wi-
derspruchsausschusses der Feststellung widerspricht. Der Wider-

spruch ist unverzüglich nach Bekanntgabe der Feststellung des Aus-
nahmefalls in Textform an die oder den Vorsitzenden zu richten. 

   

 11. In hybriden und digitalen Sitzungen sind Abstimmungen und Wahlen 
möglich. Der oder die Vorsitzende des Widerspruchsausschusses 

entscheidet, wie die Stimmabgabe (z.B. über Handzeichen, Chat o-
der ein digitales Abstimmungssystem) erfolgt. Es ist sicherzustellen, 
dass bei digitaler Beschlussfassung die technischen Anforderungen 

und datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. 
Technische Störungen bei der Stimmabgabe, die nicht im Verant-

wortungs- und Einflussbereich der Novitas BKK liegen, sind unbe-
achtlich. Sie haben insbesondere keine Auswirkung auf die Wirk-
samkeit eines ohne das betroffene Mitglied gefassten Beschlusses. 

   
(3) Das Nähere über das Verfahren bei der Erledigung der Aufgaben regelt 

die von den Widerspruchsausschüssen aufgestellte Geschäftsordnung. 
   
(4) Die Widerspruchsausschüsse nehmen auch die Aufgaben der Einspruchs-

stelle nach § 112 Absätze (1) und (2) SGB IV in Verbindung mit § 69 Ab-
sätze (2), (3) und (5) Satz 1 2. Halbsatz OWiG wahr. 

   

   
§ 4a Hauptausschuss 

   
 Die alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates und vier weitere 

Mitglieder, jeweils zwei Vertreter der Versicherten aus dem Kreise der Mit-

glieder des Verwaltungsrates der Betriebskrankenkasse und zwei Vertre-
ter der Arbeitgeber aus dem Kreise der Mitglieder des Verwaltungsrates 

der Betriebskrankenkasse, bilden den Hauptausschuss. Der Hauptaus-
schuss ist Vorbereitungsausschuss für die Vertragsangelegenheiten des 
Vorstandes. 

   
   
§ 5 Kreis der versicherten Personen 

   
(1) Zum Kreis der bei der Betriebskrankenkasse versicherten Personen gehö-

ren 
   

 1. Arbeitnehmer und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, wenn sie 
versicherungspflichtig oder versicherungsberechtigt sind, 

   

 2. alle anderen Versicherungspflichtigen oder Versicherungsberechti-
gen. 
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(2) Schwerbehinderte Menschen im Sinne des SGB IX unter den in § 9 Ab-

satz (1) Nr. 4 SGB V genannten Voraussetzungen können der Versiche-
rung zur Betriebskrankenkasse nur beitreten, wenn sie beim Beitritt noch 

nicht 45 Jahre alt sind. 
   
   
§ 6 Kündigung der Mitgliedschaft 

   

(1) Versicherungspflichtige und Versicherungsberechtigte sind an die Wahl 
der Krankenkasse mindestens 12 Monate gebunden. Die Bindungsfrist gilt 
nicht bei Ende der Mitgliedschaft kraft Gesetzes. Eine Kündigung der Mit-

gliedschaft ist zum Ablauf des übernächsten Kalendermonats möglich, ge-
rechnet von dem Monat, in dem das Mitglied die Kündigung erklärt. Bei ei-

nem Wechsel in eine andere Krankenkasse ersetzt die Meldung der 
neuen Krankenkasse über die Ausübung des Wahlrechts die Kündigungs-
erklärung des Mitglieds. Erfolgt die Kündigung, weil keine Mitgliedschaft 

bei einer Krankenkasse begründet werden soll, hat die Krankenkasse dem 
Mitglied unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach 

Eingang der Kündigungserklärung eine Kündigungsbestätigung auszustel-
len. Die Kündigung wird wirksam, wenn das Mitglied innerhalb der Kündi-
gungsfrist das Bestehen einer anderweitigen Absicherung im Krankheits-

fall nachweist. 
  
(2) Erhebt die Novitas BKK nach § 242 Absatz (1) SGB V erstmals einen Zu-

satzbeitrag oder erhöht sie ihren Zusatzbeitragssatz kann die Kündigung 
der Mitgliedschaft abweichend von Absatz (1) Satz 1 bis zum Ablauf des 

Monats erklärt werden, für den der Zusatzbeitrag erstmals erhoben wird 
oder für den der Zusatzbeitragssatz erhöht wird. Die Novitas BKK hat spä-
testens einen Monat vor dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt ihre Mitglie-

der in einem gesonderten Schreiben auf das Kündigungsrecht nach Satz 
1, auf die Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitrages nach § 242a SGB 

V sowie auf die Übersicht des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
zu den Zusatzbeitragssätzen der Krankenkassen nach § 242 Absatz (5) 
SGB V hinzuweisen. Überschreitet der neu erhobene Zusatzbeitrag oder 

der erhöhte Zusatzbeitragssatz den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz, 
so sind die Mitglieder auf die Möglichkeit hinzuweisen, in eine günstigere 

Krankenkasse zu wechseln. Kommt die Novitas BKK ihrer Hinweispflicht 
nach Satz 2 und 3 gegenüber einem Mitglied verspätet nach, gilt eine er-
folgte Kündigung als in dem Monat erklärt, für den der Zusatzbeitrag erst-

malig erhoben wird oder für den der Zusatzbeitragssatz erhöht wird; hier-
von ausgenommen sind Kündigungen, die bis zu dem in Satz 1 genannten 

Zeitpunkt ausgeübt worden sind. 
  
(3) Abweichend von Absatz (1) Satz 1 können Versicherungsberechtigte ihre 

Mitgliedschaft kündigen, weil die Voraussetzungen einer Familienversi-
cherung nach § 10 SGB V erfüllt sind oder weil keine Mitgliedschaft bei ei-

ner Krankenkasse begründet werden soll. Die freiwillige Mitgliedschaft en-
det in diesen Fällen mit Erfüllung der Voraussetzungen der Familienversi-
cherung. 
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(4) Wenn ein Wahltarif nach §§ 11c oder 14 gewählt wurde, kann die Mitglied-

schaft zur Betriebskrankenkasse frühestens unter den Voraussetzungen 
des § 11c Absatz (6) oder § 14 Absatz (16), aber nicht vor Ablauf der Kün-

digungsfrist gemäß § 175 Absatz (4) Satz 1 SGB V gekündigt werden. Ab-
satz (2) gilt mit Ausnahme der Mitglieder, die einen Wahltarif gemäß § 14 
gewählt haben. 

  
  
§ 7 Aufbringung der Mittel 

   
 Die Mittel der Betriebskrankenkasse werden durch Beiträge und sonstige 

Einnahmen aufgebracht. 
   

   
§ 8 Bemessung der Beiträge 

   

 Für die Bemessung der Beiträge gelten die „Einheitlichen Grundsätze des 
GKV - Spitzenverbandes zur Beitragsbemessung freiwilliger Mitglieder der 

gesetzlichen Krankenversicherung und weiterer Mitgliedergruppen sowie 
zur Zahlung und Fälligkeit der von Mitgliedern selbst zu entrichtenden Bei-
träge (Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler)“ in der jeweils gültigen 

Fassung. 
   
  
§ 9 Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz  

  

 Die Krankenkasse erhebt von ihren Mitgliedern einen einkommensabhän-
gigen Zusatzbeitrag gemäß § 242 Absatz (1) SGB V. Die Höhe des Zu-
satzbeitragssatzes beträgt 2,98 % monatlich der beitragspflichtigen Ein-

nahmen des Mitgliedes. 
  

   
§ 10 Höhe der Rücklage 

  

 Die Rücklage beträgt 20 v. H. des nach dem Haushaltsplan durchschnitt-
lich auf den Monat entfallenden Betrages der Ausgaben. 

  
  
§ 11 Leistungen 

  
(1) Allgemeiner Leistungsumfang 

   
 Die Versicherten der Betriebskrankenkasse erhalten die gesetzlich vorge-

sehenen Leistungen 

   
 1. bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§§ 24c bis 24i SGB V), 
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 2. zur Verhütung von Krankheiten und von deren Verschlimmerung so-

wie zur Empfängnisverhütung, bei Sterilisation und bei Schwanger-
schaftsabbruch (§§ 20 bis 24b SGB V), 

   
 3. zur Erfassung von gesundheitlichen Risiken und Früherkennung von 

Krankheiten (§§ 25 und 26 SGB V), 

   
 4. zur Behandlung einer Krankheit (§§ 27 bis 52 SGB V), 

   
 5. des Persönlichen Budgets nach § 29 SGB IX. 
   

 Versicherte haben auch Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation sowie auf unterhaltssichernde und andere ergänzende Leis-

tungen, die notwendig sind, um eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit 
abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre Verschlim-
merung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. 

   
(2) Haushaltshilfe 

   
 1. Versicherte erhalten Haushaltshilfe, 
   

  wenn die Anspruchsvoraussetzungen nach § 38 Absatz (1) Satz 1 
SGB V vorliegen, das im Haushalt lebende Kind das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat und eine andere im Haushalt lebende Per-

son den Haushalt nicht weiterführen kann. 
   

 2. Als Haushaltshilfe ist eine Ersatzkraft zu stellen. Kann eine Ersatz-
kraft nicht gestellt werden oder besteht Grund, von der Gestellung 
einer Ersatzkraft abzusehen, so sind die Kosten für eine selbstbe-

schaffte Ersatzkraft in angemessener Höhe zu erstatten. 
   

  Für Verwandte und Verschwägerte bis zum 2. Grade werden keine 
Kosten erstattet; die Krankenkasse kann jedoch die erforderlichen 
Fahrkosten und den Verdienstausfall erstatten, wenn die Erstattung 

in einem angemessenen Verhältnis zu den sonst für eine Ersatzkraft 
entstehenden Kosten steht. 

   
 3. Es gilt die Zuzahlungsregelung nach § 38 Absatz (5) in Verbindung 

mit  § 61 Satz 1 SGB V. 

   
(3) Krankengeld bei nicht kontinuierlicher Arbeitsverrichtung und –ver-

gütung  

  
 Bei nicht kontinuierlicher Arbeitsvergütung ist bei Versicherten, deren Ar-

beitsentgelt nach Monaten bemessen und regelmäßigen Schwankungen 
unterliegt oder von der Arbeitsleistung (zum Beispiel Akkord, Provision) 

abhängig ist, der Bemessungszeitraum auf drei Entgeltabrechnungszeit-
räume von mindestens je vier Wochen beziehungsweise bei monatlicher 
Entgeltabrechnung auf drei Monate zu verlängern. 
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(4) Kostenerstattung 

   
 1. Versicherte können anstelle der Sach- oder Dienstleistungen Kos-

tenerstattung wählen. Hierüber haben sie die Betriebskrankenkasse 
vor Inanspruchnahme in Kenntnis zu setzen. Nicht im Vierten Kapitel 
des SGB V genannte Leistungserbringer dürfen nur nach vorheriger 

Zustimmung der Betriebskrankenkasse in Anspruch genommen wer-
den. Eine Zustimmung kann erteilt werden, wenn medizinische oder 

soziale Gründe eine Inanspruchnahme dieser Leistungserbringer 
rechtfertigen und eine zumindest gleichwertige Versorgung gewähr-
leistet ist. 

   
 2. Die Wahl der Kostenerstattung kann vom Versicherten auf den Be-

reich der ärztlichen Versorgung, der zahnärztlichen Versorgung, den 
stationären Bereich oder auf veranlasste Leistungen beschränkt 
werden (Leistungsbereiche). 

   
 3. Die Versicherten sind mindestens für ein Kalendervierteljahr an die 

Wahl der Kostenerstattung und eine eventuelle Beschränkung auf 
einen oder mehrere Leistungsbereiche gebunden. Sie können die 
Wahl der Kostenerstattung, sofern sie mindestens ein Kalendervier-

teljahr teilgenommen haben, jederzeit beenden. Die Teilnahme en-
det frühestens mit dem Zeitpunkt, mit dem die BKK davon Kenntnis 
erhält. 

   
 4. Die Versicherten haben Art und Umfang der erhaltenen Leistungen 

durch spezifizierte Rechnungen und durch die ärztliche Verordnung 
nachzuweisen. 

   

 5. Anspruch auf Erstattung besteht höchstens in Höhe der Vergütung, 
die die Betriebskrankenkasse bei Erbringung als Sach- oder Dienst-

leistung zu tragen hätte. Die gesetzlich vorgesehenen Zuzahlungen 
sind in Abzug zu bringen. 

   

 6. Der Erstattungsbetrag ist um 5 v. H., höchstens 40,00 EUR für Ver-
waltungskosten zu kürzen. Vorgesehene Zuzahlungen sind in Abzug 

zu bringen. 
   
 7. Versicherte sind berechtigt, auch Leistungserbringer in einem ande-

ren Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 

der Schweiz an Stelle der Sach- oder Dienstleistung im Wege der 
Kostenerstattung in Anspruch zu nehmen, es sei denn, Behandlun-
gen für diesen Personenkreis im anderen Staat sind auf der Grund-

lage eines Pauschbetrages zu erstatten oder unterliegen auf Grund 
eines vereinbarten Erstattungsverzichts nicht der Erstattung. 
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  Es dürfen nur solche Leistungserbringer in Anspruch genommen 

werden, bei denen die Bedingungen des Zugangs und der Aus-
übung des Berufes Gegenstand einer Richtlinie der Europäischen 

Gemeinschaft sind oder die im jeweiligen nationalen System der 
Krankenversicherung des Aufenthaltsstaates zur Versorgung der 
Versicherten berechtigt sind. 

   
  Der Anspruch auf Erstattung besteht höchstens in Höhe der Vergü-

tung, die die Krankenkasse bei Erbringung als Sachleistung im In-
land zu tragen hätte. Der Erstattungsbetrag ist um 5 v. H., maximal 
50,00 EUR für Verwaltungskosten zu kürzen. Vorgesehene Zuzah-

lungen sind in Abzug zu bringen. 
   

  Ist eine dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Er-
kenntnisse entsprechende Behandlung einer Krankheit nur in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum möglich, kann die Krankenkasse die Kosten der erforderlichen 

Behandlung auch ganz übernehmen. 
   
 8. Abweichend von Nr. 7 können in einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz Kranken-
hausleistungen nach § 39 SGB V nur nach vorheriger Zustimmung 

durch die Betriebskrankenkasse in Anspruch genommen werden. 
Die Zustimmung darf nur versagt werden, wenn die gleiche oder 

eine für den Versicherten ebenso wirksame, dem allgemein aner-
kannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Be-
handlung einer Krankheit rechtzeitig bei einem Vertragspartner im 

Inland erlangt werden kann. 
   

(5) Teilkostenerstattung 

   
 Auf Antrag des Berechtigten nach § 14 SGB V tritt an die Stelle der nach 

dem SGB V vorgesehenen Leistungen ein Anspruch auf Teilkostenerstat-
tung. Grundlage für die Erstattung sind die Kosten, die der Betriebskran-

kenkasse bei Gewährung von Sachleistungen entstanden wären. Erstattet 
wird davon der Prozentsatz, der durch die Beihilfe nicht gedeckt ist. 

   

(6) Kostenerstattung Wahlarzneimittel 

   

 1. Gemäß § 13 Absatz (2) SGB V in Verbindung mit § 129 Absatz (1) 
SGB V haben Versicherte im Rahmen der Versorgung mit Arzneimit-
teln die Möglichkeit, Kostenerstattung im Einzelfall zu wählen. Versi-

cherte können unter den Voraussetzungen des § 129 Absatz (1) 
SGB V ein anderes Arzneimittel wählen, 

   
  a. als dasjenige, für das die BKK eine Vereinbarung nach § 130a 

Absatz (8) SGB V geschlossen hat oder 
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  b. das gemäß § 129 Absatz (1) Satz 4 SGB V abzugeben wäre. 

Eine Mindestbindungsfrist für die Wahl der Kostenerstattung 
gilt nicht. 

    
 2. Zur Erstattung sind die spezifizierten Rechnungen und Verordnun-

gen vorzulegen. Anspruch auf Erstattung besteht höchstens in Höhe 

der Vergütung, die die BKK bei Erbringung als Sachleistung zu tra-
gen hätte, jedoch nicht mehr als die tatsächlichen Kosten. Etwaige 

höhere Kosten, die mit der Wahl eines anderen Arzneimittels anfal-
len, müssen Versicherte selbst tragen. Der Erstattungsbetrag ge-
mäß Nr. 1 Satz 2 Buchstabe a. in Verbindung mit den Sätzen 2 und 

3 dieses Absatzes errechnet sich ausgehend von dem Durchschnitt 
der Preise, die in einem Rabattvertrag für den Wirkstoff des Arznei-

mittels vereinbart worden sind. Davon werden 30 v.H. als Abschlag 
für die der BKK entgangenen Vertragsrabatte abgezogen. Der Er-
stattungsbetrag gemäß Nr. 1 Satz 2 und Buchstabe b. in Verbindung 

mit den Sätzen 2 und 3 dieser Nr. errechnet sich ausgehend von 
dem Durchschnitt der preisgünstigsten Arzneimittel, die den Wirk-

stoff des Arzneimittels enthalten, das Versicherte gewählt haben. 
Gesetzlich vorgesehene Zuzahlungen gemäß § 61 in Verbindung 
mit § 31 Absatz (3) SGB V sind in jedem Erstattungsfall abzuziehen. 

   
 3. § 11 Absatz (4) Nr. 6 gilt. 
   

(7) Zusätzliche Leistungen gemäß § 11 Absatz (6) SGB V 

   

 Die Novitas BKK gewährt ihren Versicherten Leistungen gemäß § 11 Ab-
satz (6) SGB V. Art, Dauer und Umfang der Leistungen ergeben sich aus 
den nachfolgenden Regelungen. 

   
 1. Versiegelung von Glattflächen bei kieferorthopädischer Behandlung 

mit Multiband  
   
  Die Novitas BKK gewährt über die Regelleistung hinaus auf Grund-

lage von § 11 Absatz (6) i.V.m. § 28 Absatz (2) SGB V Versicherten 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bei erstmaliger kieferortho-

pädischer Versorgung mit Multiband einen einmaligen Zuschuss in 
Höhe von bis zu 100 Euro zur Versiegelung der Glattflächen. 

   

  Zur Erstattung ist eine spezifizierte Rechnung eines zugelassenen 
oder nach § 13 Absatz (4) SGB V berechtigten Leistungserbringers 

einzureichen. 
   
 2. Versicherte, die Anspruch auf Maßnahmen der künstlichen Befruch-

tung nach den Regelungen des § 27a SGB V haben, erhalten bei 
Durchführung einer In-Vitro-Fertilisation (IVF) oder einer Intracyto-

plasmatischen Spermieninjektion (ICSI) zusätzlich zu dem gesetz-
lich geregelten Anspruch einen Zuschuss für bis zu drei Behand-
lungsversuche pro Ehepaar. 
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  Der Zuschuss beträgt 400 Euro je Versuch, jedoch nicht mehr als 

die dem Versicherten tatsächlich entstandenen Kosten. 
   

  Für die Erstattung ist die spezifizierte Originalrechnung vorzulegen. 
   
 3. Nicht verschreibungspflichtige, apothekenpflichtige Arzneimittel der 

besonderen Therapierichtungen 
   

  Die Novitas BKK erstattet die Kosten für nicht verschreibungspflich-
tige apothekenpflichtige Arzneimittel der besonderen Therapierich-
tungen (Homöopathie, Phytotherapie und Anthroposophie), sofern 

   
  a. deren Einnahme medizinisch notwendig ist, um eine Krankheit 

zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheits-
beschwerden zu lindern und  

    

  b. die Verordnung des Arzneimittels durch einen Arzt auf Pri-
vatrezept erfolgte und  

    
  c. das Arzneimittel durch die Versicherten in einer Apotheke oder 

im Rahmen des nach deutschem Recht zulässigen Versand-

handels bezogen wurde und  
    
  d. das verschreibungspflichtige apothekenpflichtige Arzneimittel 

der Homöopathie, Phytotherapie und Anthroposophie nicht 
vom Gemeinsamen Bundesausschuss oder gemäß § 34 Ab-

satz (1) Sätze 7 - 9 SGB V ausgeschlossen wurde. 
   
  Der gesetzliche Anspruch gemäß § 34 Absatz (1) Sätze 2 - 5 SGB V 

in Verbindung mit den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses bleibt unberührt. 

   
  Zur Erstattung sind die spezifizierten Originalrechnungen der Leis-

tungserbringer mit ärztlicher Verordnung vorzulegen. 

   
 4. Osteopathie 

   
  Versicherte können bei Vorlage der ärztlichen Verordnung osteopa-

thische Leistungen in Anspruch nehmen, sofern die Behandlung 

   
  a. medizinisch geeignet ist, um eine Krankheit zu heilen, ihre 

Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu 
lindern, 

    

  b. auf ärztliche Verordnung eines an der kassenärztlichen Ver-
sorgung teilnehmenden oder nach § 13 Absatz (4) SGB V be-

rechtigten Arztes erbracht wird, 
    



Satzung der Novitas BKK 
in der Fassung vom 01.01.2022  

 

- 18 - 

  c. nicht durch den Gemeinsamen Bundesausschuss ausge-

schlossen wurde und 
    

  d. qualitätsgesichert, von einem Leistungserbringer durchgeführt 
wird, der eine osteopathische Ausbildung im Umfang von min-
destens 1.350 Stunden mit einer erfolgreichen Abschlussprü-

fung absolviert hat und Mitglied eines Berufsverbandes der 
Osteopathen ist oder aufgrund dieser abgeschlossenen Aus-

bildung zum Beitritt in einem Verband der Osteopathen be-
rechtigt wäre. Ist der Leistungserbringer ordentliches Mitglied 
in einem Berufsverband der Osteopathen, für den die in Satz 1 

genannten Voraussetzungen für eine ordentliche Mitglied-
schaft erforderlich sind, gilt der Nachweis für die abgeschlos-

sene Ausbildung als erbracht. 
    
  Zur Erstattung sind die spezifizierten Originalrechnungen der Leis-

tungserbringer mit ärztlicher Verordnung vorzulegen. 
   

 5. Professionelle Zahnreinigung 
   
  Die Novitas BKK übernimmt für Versicherte eine professionelle 

Zahnreinigung bei Vorlage der Rechnung einer an der kassenzahn-
ärztlichen Versorgung teilnehmenden oder nach § 13 Absatz (4) 
SGB V berechtigten Zahnarztes. Dies gilt nur, wenn die Novitas BKK 

nicht bereits aufgrund von bestehenden Verträgen eine volle Kos-
tenübernahme leistet. 

   
 6. Zusätzliche Leistungen von Hebammen – Hebammenrufbereitschaft 
   

  Darüber hinaus erstattet die Novitas BKK die Kosten bis zu einer 
Höhe von 150 Euro für die Rufbereitschaft der Hebamme, die in der 

38. bis 42. Schwangerschaftswoche entstehen, sofern die Heb-
amme gemäß §§ 134a Absatz (2) oder 13 Absatz (4) SGB V als 
Leistungserbringer zugelassen bzw. berechtigt ist. 

   
  Zur Erstattung ist die spezifizierte Originalrechnung vorzulegen. 

   
 7. Medizinische Vorsorge 
   

  Über die im SGB V geregelten Schwanger- und Mutterschaftsleis-
tungen hinaus erstattet die Novitas BKK ihren Versicherten die Kos-

ten für folgende, von Ärzten durchgeführte oder veranlasste Leistun-
gen, die im Einzelfall beim Vorliegen eines individuellen Untersu-
chungsanlasses mit dem Ziel erbracht werden, einer Gefährdung 

der gesundheitlichen Entwicklung des Kindes im Mutterleib entge-
genzuwirken und Risikofaktoren früh zu erkennen, sofern diese 

keine Leistungen nach den Mutterschaftsrichtlinien sind: 
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  a. Toxoplasmose-Test, bei Kontakt  mit Tieren –insbesondere mit 

Katzen-, 
    

  b. B-Streptokokken-Test für Schwangere in der 
35.-37. Schwangerschaftswoche, um eine bakterielle Besied-
lung zu erkennen und durch prophylaktische Gabe eines Anti-

biotikums mit Beginn der Geburt eine Infektion des 
Neugeborenen zu verhindern, 

    
  c. Feststellung der Antikörper auf Ringelröteln für Schwangere, 

die einer besonderen Infektionsgefahr mit dem Erreger ausge-

setzt sind, z. B. Tagesmütter, Erzieherinnen, 
Lehrerinnen, 

    
  d. Feststellung der Antikörper auf Windpocken für Schwangere, 

die einer besonderen Infektionsgefahr mit dem Erreger ausge-

setzt sind, z.B. Tagesmütter, Erzieherinnen, Lehrerinnen, 
    

  e. Zytomegalie-Test (CMV-Antikörpertest) für Schwangere, die 
einer besonderen Infektionsgefahr mit dem Erreger ausgesetzt 
sind, z.B. wegen Kontakt mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr. 

    
  Bezuschusst werden die tatsächlich entstandenen Kosten. Zur Er-

stattung sind die spezifizierten Originalrechnungen der Leistungser-

bringer mit ärztlicher Verordnung vorzulegen. 
   

 8. Geburtsvorbereitungskurse für Väter 
   
  Über die im SGB V geregelten Schwanger- und Mutterschaftsleis-

tungen hinaus erstattet die Novitas BKK die Kosten für von Hebam-
men, die gemäß § 134a Absatz (2) SGB V oder nach § 13 Absatz 

(4) SGB V als Leistungserbringer zugelassen bzw. berechtigt sind, 
durchgeführte Geburtsvorbereitungskurse für den Vater. 

   

  Zur Erstattung ist die spezifizierte Originalrechnung vorzulegen. 
   

 9. Nicht zugelassene Leistungserbringer – ambulante Behandlung 
   
  (1) Versicherte können ambulante medizinische Leistungen von 

nicht zugelassenen Leistungserbringern in Anspruch nehmen, 
sofern die Behandlung medizinisch notwendig ist, um eine 

Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu 
verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Der An-
spruch setzt voraus, dass die Novitas BKK mit dem nicht zuge-

lassenen Leistungserbringer eine Vereinbarung nach Absatz 
(2) getroffen hat, die diese Behandlung einschließt. 
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  (2) Die Novitas BKK trifft unter Beachtung des Wirtschaftlichkeits-

gebotes nach § 12 SGB V und orientiert am Bedarf der Versi-
cherten Vereinbarungen über die Erbringung ambulanter medi-

zinischer Leistungen mit nicht zugelassenen Leistungserbrin-
gern. Vereinbarungen werden nur mit Leistungserbringern ge-
schlossen, die in ihrem Fachgebiet als ausgewiesene Spezia-

listen gelten. Ferner setzt der Abschluss einer Vereinbarung 
voraus, dass die Leistungserbringer über eine Qualifikation wie 

im 4. Kapitel des SGB V genannte zugelassene Leistungser-
bringer verfügen und eine zumindest qualitativ gleichwertige 
Versorgung sicherstellen. 

    
   Über Leistungen, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss 

ausgeschlossen wurden, werden keine Vereinbarungen getrof-
fen. 

    

  (3) Die Novitas BKK führt ein Verzeichnis der Leistungserbringer, 
mit denen eine Vereinbarung nach Absatz (2) getroffen wurde. 

Das Verzeichnis erhält Angaben zu den Leistungsinhalten, 
zum Ort der Durchführung der Leistungen und zu möglichen 
Eigenbeteiligungen der Versicherten. Das Verzeichnis wird auf 

der Internetseite www.novitas-bkk.de öffentlich bekannt ge-
macht. Die Versicherten haben das Recht, das Verzeichnis 
einzusehen. Auf Wunsch stellt die Novitas BKK den Versicher-

ten Inhalte des Verzeichnisses in schriftlicher Form zur Verfü-
gung. 

    
  (4) Für die veranlassten Leistungen gilt § 11 Absatz (4) Nr. 4 bis 

Nr. 6 entsprechend. 

    
 10. Nicht zugelassene Leistungserbringer – stationäre Behandlung 

    
  (1) Versicherte können auf Grundlage des § 11 Absatz (6) SGB V 

und nach den folgenden Absätzen stationäre Krankenhausbe-

handlung in einem nicht nach § 108 SGB V zugelassenen 
Krankenhaus in Anspruch nehmen. § 39 Abs. 4 SGB V gilt ent-

sprechend. Voraussetzung für den Anspruch ist, dass die No-
vitas BKK mit dem Krankenhaus eine Vereinbarung nach Ab-
satz (3) getroffen hat, die die geltend gemachte Leistung bein-

haltet. 
    

  (2) Voraussetzungen für den Anspruch ist ferner, dass 
    
   a. Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit nach § 39 SGB V 

liegt vor und wird von einem Arzt bescheinigt, 
     

   b. der Leistungserbringer gewährleistet eine vergleichbare 
Versorgung wie ein zugelassenes Krankenhaus, 
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   c. die Behandlungsmethode ist nicht vom Gemeinsamen 

Bundesausschuss ausgeschlossen, 
     

   d. ein Kostenvoranschlag des Leistungserbringers wird der 
Novitas BKK vor Behandlungsbeginn vorgelegt, 

     

   e. die Novitas BKK hat der Versorgung vor der Kranken-
hausaufnahme zugestimmt. 

     
  (3) Die Novitas BKK schließt unter Berücksichtigung des Bedarfs 

ihrer Versicherten sowie unter Beachtung des Wirtschaftlich-

keitsgebotes nach § 12 SGB V mit nicht zugelassenen Kran-
kenhäusern Vereinbarungen über die Erbringung stationärer 

Krankenhausbehandlung. Vertragspartner der Vereinbarungen 
können nur Krankenhäuser sein, deren Qualifikation mit der im 
4. Kapitel des SGB V genannten Krankenhäuser vergleichbar 

ist, und die eine vergleichbare Versorgung sicherstellen. 
    

  (4) Die Novitas BKK führt ein Verzeichnis der Krankenhäuser, für 
die Vereinbarungen nach Absatz (3) getroffen wurde. Das Ver-
zeichnis enthält insbesondere Angaben zu den Leistungsinhal-

ten sowie zu Eigenbeteiligungen der Versicherten. Es wird auf 
der Internetseite www.novitas-bkk.de öffentlich bekannt ge-
macht. Die Versicherten haben das Recht, das Verzeichnis 

einzusehen. Auf Wunsch stellt die Novitas BKK den Versicher-
ten Inhalte des Verzeichnisses in schriftlicher Form zur Verfü-

gung. 
   
 11. Darmkrebsvorsorge 

   
  (1) Die Novitas BKK übernimmt im Einzelfall die Kosten für eine 

Vorsorge-Darmspiegelung über den gesetzlichen Anspruch 
des SGB V hinaus für Männer ab 45 und für Frauen ab 50 
Jahren, wenn eine Erkrankung bezogen auf die Untersuchung 

noch nicht vorliegt, aber bereits bestehende Risikofaktoren,  
z. B. familiäre Disposition auf eine Schwächung der Gesund-

heit oder drohende Erkrankung hinweisen und eine vertrags-
ärztliche Leistung nicht zur Verfügung steht. 

    

  (2) Der Erstattungsbetrag ist auf den einfachen Satz begrenzt. Zur 
Erstattung ist die spezifizierte Originalrechnung des Arztes 

vorzulegen. 
    
 12. Mehrleistung Brustkrebsuntersuchung 

   
  Über die im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) geregelten 

Vorsorgeuntersuchungen hinaus erstattet die Novitas BKK im Ein-
zelfall die Kosten in Höhe von maximal 80,00 Euro pro Kalenderjahr 
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für eine Brustkrebsuntersuchung durch blinde und sehbehinderte 

Menschen mit der Qualifizierung als medizinische Tastunter- 
sucherinnen (MTU) unter folgenden Voraussetzungen: 

   
  a. Versicherte weisen anhand einer ärztlichen Bestätigung eine 

familiäre oder medizinische Vorbelastung bei Brustkrebs nach, 

    
  b. die Untersuchung wird von einer Fachärztin/einem Facharzt 

für Frauenheilkunde und Geburtshilfe veranlasst. 
   
  Zur Kostenerstattung ist neben der personifizierten Originalrechnung 

die ärztliche Bestätigung der o. g. Vorbelastung einzureichen. 
   

 13. Alternative Heilmittel 
   
  Versicherte können bei Vorlage der ärztlichen Verordnung folgende 

alternative Heilmittel in Anspruch nehmen, sofern die Behandlung 
medizinisch geeignet ist, um eine Krankheit zu heilen, ihre Ver-

schlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern, 
auf ärztliche Verordnung eines an der kassenärztlichen Versorgung 
teilnehmenden oder nach § 13 Absatz (4) SGB V berechtigten Arz-

tes erbracht wird und diese nicht durch den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss ausgeschlossen wurde: 

  

  a. Heileurythmie, medizinische Bäder und Teilkörpermassagen 
im Rahmen der anthroposophischen Medizin, 

    
  b. Teilkörpermassagen und Thermotherapien nach Ayurveda, 
    

  c. Feldenkrais, 
    

  d. Shiatsu, 
    
  e. Tuina und Krankengymnastik nach Qigong im Rahmen der tra-

ditionellen chinesischen Medizin. 
    

  Der Anspruch setzt voraus, dass die Leistung durch einen zur quali-
tätsgesicherten Leistungserbringung in den Naturheilverfahren anth-
roposophische Medizin, Ayurveda, Feldenkrais, Shiatsu oder traditi-

onelle chinesische Medizin berechtigten Vertragsarzt oder auf ärztli-
che Verordnung durch einen Physiotherapeuten, der die Zulas-

sungsvoraussetzungen nach § 124 SGB V erfüllt oder nach § 13 Ab-
satz (4) SGB V berechtigten Arzt oder Physiotherapeuten erbracht 
wird. Berechtigt ist, wer eine erfolgreich abgeschlossene Fort- oder 

Ausbildung der unter a. bis e. genannten Therapien der anthroposo-
phischen Medizin, Ayurveda, Feldenkrais, Shiatsu oder traditionellen 

chinesischen Medizin absolviert hat oder ordentliches Mitglied eines 
Berufsverbandes dieser Naturheilverfahren ist oder aufgrund dieser 
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abgeschlossenen Ausbildung zum Beitritt in einem Verband dieser 

Naturheilverfahren berechtigt wäre.  
   

  Zur Erstattung sind die spezifizierten Originalrechnungen der Leis-
tungserbringer mit ärztlicher Verordnung vorzulegen. 

   

 14. Vollnarkose bei Entfernung von Zähnen 
   

  Die Novitas BKK gewährt Versicherten nach § 11 Absatz (6) in Ver-
bindung mit § 28 Absatz (2) SGB V die Kosten für eine von einem 
Vertragszahnarzt, Kieferorthopäden oder nach § 13 Absatz (4) SGB 

V berechtigten Leistungserbringer durchgeführte Anästhesie (Voll-
narkose) bei der chirurgischen Entfernung von Zähnen in Höhe von 

bis zu 100 Euro, sofern es sich nicht um eine Leistung nach den 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses für eine ausrei-
chende, zweckmäßige und wirtschaftliche vertragszahnärztliche Ver-

sorgung handelt. 
   

  Zur Erstattung ist die spezifizierte Originalrechnung vorzulegen. 
  
 15. Arzneimittel bei Schwangerschaft 

   
  Über die gesetzliche Regelung nach § 34 Absatz (1) SGB V erstattet 

die Novitas BKK bei der Versorgung mit nicht verschreibungspflichti-

gen apothekenpflichtigen Arzneimitteln (§ 34 Absatz (1) Satz 1) nicht 
verschreibungspflichtige apothekenpflichtige Arzneimittel mit den 

Wirkstoffen Jod und Folsäure. Voraussetzung ist, dass das Arznei-
mittel durch einen an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen-
den oder nach § 13 Absatz (4) SGB V berechtigten Arzt auf Privatre-

zept verordnet wurde und die Einnahme aufgrund der Schwanger-
schaft medizinisch notwendig ist. Das Arzneimittel mit einer in der 

Bundesrepublik Deutschland gültigen Zulassung muss von einer 
Apotheke oder im Rahmen des nach deutschem Recht zulässigen 
Versandhandels (Versandapotheke) bezogen worden sein.  

   
  Zur Erstattung sind die ärztliche Verordnung und die Quittung der 

Apotheke einzureichen. 
   
 16. Knochendichtemessung (Osteodensitometrie) 

   
  Die Novitas BKK übernimmt im Einzelfall die Kosten für eine Kno-

chendichtemessung – Osteodensitometrie mittels zentraler DXA 
[Dual-Energy X-ray Absorptiometrie] – am Schenkelhals oder der 
Lendenwirbelsäule. Der Anspruch gilt für Versicherte ab dem 50. Le-

bensjahr, wenn noch keine Diagnose aus dem ICD-Bereich M80, 
M81 oder M82 vorliegt, jedoch bereits bestehende Risikofaktoren (z. 

B. Vorerkrankungen, Medikamente oder familiäre Veranlagungen) 
auf eine Schwächung der Knochengesundheit oder eine drohende 
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Erkrankung hinweisen. Der Anspruch setzt eine ärztliche Überwei-

sung voraus und gilt nur, sofern die Untersuchung in einer Vertrags-
praxis oder bei einem nach § 13 Absatz 4 SGB V berechtigten Leis-

tungserbringer erfolgt und in den letzten 5 Jahren keine vergleich-
bare Leistung in Anspruch genommen wurde. 

   

  In besonderen Einzelfällen, bei speziellen Kombinationen von Risi-
kofaktoren, kann diese Untersuchung auch für Versicherte vor dem 

50. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Grundlage hierfür 
sind die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftli-
chen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. in der S3-Leitlinie 

„Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Osteoporose bei post-
menopausalen Frauen und bei Männern ab dem 50. Lebensjahr“. 

   
  Zur Erstattung ist die spezifizierte Rechnung des Arztes in schriftli-

cher oder elektronischer Form vorzulegen. 

   
  Die Knochendichtemessung ist als gesetzliche Leistung im Einheitli-

chen Bewertungsmaßstab (EBM) enthalten und kann grundsätzlich 
über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) abgerechnet wer-
den. Sollte eine Abrechnung als Sachleistung nicht möglich sein, 

übernimmt die Novitas BKK die Kosten im Rahmen der hier festge-
legten Erstattungsregelungen. 

   

 Der Zuschuss für die Leistungen nach den Nummern 3 bis 5, 7 bis 8, 13, 
15 und 16 ist insgesamt im Kalenderjahr auf 50 Euro je Versicherten be-

grenzt. 
  
  
§ 11a Primärprävention 

   

 Insbesondere als Beitrag zur Verminderung sozial bedingter sowie 
geschlechtsbezogener Ungleichheit von Gesundheitschancen erbringt die 
Betriebskrankenkasse auf Basis des Leitfadens Prävention – Handlungs-

felder und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung von §§ 
20, 20a und 20b SGB V in der jeweils gültigen Fassung – Leistungen zur 

primären Prävention sowie zur Gesundheitsförderung nach dem 
   
 1. Setting-Ansatz 

   
 2. individuellen Ansatz mit folgenden prioritären Handlungsfeldern: 

  Bewegungsgewohnheiten: 
   
  a. Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportli-

che Aktivität 
  b. Vorbeugung und Reduzierung spezieller Risiken durch geeig-

nete verhaltens- und gesundheitsorientierte Bewegungspro-
gramme 
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  Ernährung: 

    
  a. Maßnahmen zur Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung 

  b. Maßnahmen zur Vermeidung und Reduktion von Übergewicht 
    
  Stressmanagement: 

    
  a. Maßnahmen zur  Förderung von Stressbewältigungskompe-

tenzen (multi-modales Stressmanagement) 
  b. Maßnahmen zur Förderung von Entspannung (palliativ-rege-

neratives Stressmanagement) 

   
  Suchtmittelkonsum: 

    
  a. Maßnahmen zur Förderung des Nichtrauchens 
  b. Maßnahmen zum gesundheitsgerechten Umgang mit Alkohol/ 

Reduzierung des Alkoholkonsums. 
   

 Leistungen, die von der Betriebskrankenkasse selbst oder in ihrem Auf-
trag durch Dritte erbracht werden, werden ohne Kostenbeteiligungen der 
Versicherten gewährt. 

  
 Für Leistungen von Fremdanbietern wird, sofern sie den im oben genann-

ten Handlungsleitfaden aufgeführten Qualitätskriterien genügen, bei Vor-

lage einer Teilnahmebestätigung ein Zuschuss je Kurs in Höhe von 80  
v. H. der entstandenen Kosten gewährt. 

  
 Die Leistungen nach den vorgenannten zwei Sätzen sind begrenzt auf ei-

nen Wert von maximal 300,00 EUR je Kalenderjahr, wobei für Leistungen 

der Betriebskrankenkasse bzw. für in ihrem Auftrage durch Dritte er-
brachte Leistungen der Betrag maßgeblich ist, der von der Kasse kassen-

fremden Teilnehmern für diese Maßnahmen in Rechnung gestellt wird. In-
nerhalb dieses Budgets kann einmal je Kalenderjahr für Block- und Kom-
paktkurse ein Zuschuss in Höhe von 100 v. H. der entstandenen Kosten, 

max. aber 220,00 EUR gewährt werden. Im Kalenderjahr werden höchs-
tens bis zu 2 Maßnahmen erstattet. 

    
 3. Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz 
    

  a. Die Novitas BKK bietet ihren Versicherten Leistungen zur För-
derung der digitalen Gesundheitskompetenz an. Insbesondere 

werden Leistungen zur Förderung des selbstbestimmten ge-
sundheitsorientierten Einsatzes digitaler oder telemedizini-
scher Anwendungen und Verfahren von der Novitas BKK an-

geboten, die dazu dienen, die für die Nutzung digitaler oder te-
lemedizinischer Anwendungen und Verfahren erforderlichen 

Kompetenzen zu vermitteln. 
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  b. Die von der Novitas BKK gewährten Leistungen müssen den 

„Regelungen des GKV-Spitzenverbandes zu bedarfsgerechten 
Zielstellungen, Zielgruppen sowie zu Inhalt, Methodik und 

Qualität der Leistungen nach § 20k Absatz (2) SGB V zur För-
derung der digitalen Gesundheitskompetenz“ in der jeweils 
gültigen Fassung entsprechen. 

    
  c. Die Novitas BKK bietet die Leistungen nach Buchstabe b 

selbst an und informiert ihre Versicherten darüber in geeigne-
ter Form. Versicherte können mehrere Leistungen je Kalender-
jahr in Anspruch nehmen. 

    
  d. Leistungen, die digitale Kompetenzen ohne direkten Gesund-

heitsbezug vermitteln (z. B. Anwendung von Hard- und Soft-
ware) oder die offene oder verdeckte Produktwerbung enthal-
ten, dürfen von der Novitas BKK nicht angeboten werden. 

  
  
§ 11b Leistungen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten 

   
 Die Novitas BKK übernimmt zusätzlich zu den Schutzimpfungen nach § 

20i Absatz (1) SGB V weitere Schutzimpfungen, sofern nicht andere Kos-
tenträger zuständig sind (öffentlicher Gesundheitsdienst, Arbeitgeber) 
nach den folgenden Regelungen: 

   
(1) Die Novitas BKK übernimmt aufgrund einer individuell gestellten ärztlichen 

Impfindikation als Satzungsleistung Impfungen. 
   
(2) Hierzu gehören die 

   
 1. -nicht belegt- 

   
 2. Herpes zoster-Impfung für Versicherte ab 55 Jahren ohne gesund-

heitliche Gefährdung 

   
 3. Humane Papillomaviren- Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs für 

Frauen und Männer vom 18. bis 26. Lebensjahr 
   
 4. Grippeschutzimpfung ohne Altersbeschränkung und vorhandene ge-

sundheitliche Beeinträchtigungen 
   

(3) Die Betriebskrankenkasse übernimmt bei einem nicht beruflich bedingten 
Auslandsaufenthalt und STIKO-Empfehlung die Impfung gegen 

   

 1. Hepatits A und B 
 2. FSME (Frühsommermeningoenzephalitis) 

 3. Meningokokken 
 4. Tollwut 
 5. Typhus 
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 6. Cholera 

 7. Gelbfieber. 
   

(4) Die Leistung wird grundsätzlich als Sachleistung erbracht. Sofern keine 
vertraglichen Regelungen bestehen, hat die Betriebskrankenkasse die 
Kosten der Schutzimpfungen im Wege der Kostenerstattung zu überneh-

men. Der Erstattungsbetrag ist auf kalenderjährlich 200 € je Versicherten 
begrenzt. 

   
   
§ 11c Wahltarif Selbstbehalt 

   
(1) Mitglieder können für sich abhängig von der Höhe ihrer jährlichen bei-

tragspflichtigen Einnahmen (Jahreseinkommen) jeweils für ein Kalender-
jahr einen Teil der von der Betriebskrankenkasse zu tragenden Kosten 
übernehmen (Selbstbehalt). Bei einem Jahreseinkommen bis zu 36.000,- 

EUR beträgt der jährliche Selbstbehalt in Tarifklasse 1 125,- EUR, in Tarif-
klasse 2 200,- EUR und in Tarifklasse 3 275,- EUR, bei einem Jahresein-

kommen ab 36.000,01 EUR beträgt der jährliche Selbstbehalt in Tarif-
klasse 4 500,- EUR. 

   

(2) Auf den Selbstbehalt werden die Kosten für die Inanspruchnahme folgen-
der Leistungen nicht angerechnet: 

   

 1. die im dritten und vierten Abschnitt des dritten Kapitels des SGB V 
genannten Leistungen mit Ausnahme der Leistungen nach § 23 Ab-

satz (2) SGB V und nach §§ 24 bis 24b SGB V, 
   
 2. zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen nach § 55 Absatz (1) Satz 4 

Nr. 2 SGB V, 
   

 3. vertragsärztliche bzw. vertragszahnärztliche Leistungen mit Aus-
nahme von Kieferbruch-/Paradontose- und kieferorthopädische Be-
handlung, die mit der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung ab-

gegolten sind (§ 87a Absatz (3) SGB V). 
   

(3) Soweit Leistungen mit Ausnahme der Leistungen nach Absatz (2) in An-
spruch genommen werden, erfolgt die Anrechnung dieser Leistungen auf 
den Selbstbehalt in Höhe der tatsächlich entstandenen Aufwendungen. 

Abweichend davon werden ambulante ärztliche Leistungen wie folgt je 
Leistungsfall auf den Selbstbehalt angerechnet: 

  

 Ambulante ärztliche Behandlung mit Verordnungsfolgen 35,- EUR 
  

(4) Für die Dauer der Entscheidung für den Selbstbehalt erstattet die Be-

triebskrankenkasse dem Mitglied einen Teil der gezahlten Beiträge als 
Prämie. Die Prämie beträgt bei einem jährlichen Selbstbehalt von 125,-  
EUR (Tarifklasse 1) jährlich 100,- EUR, bei einem jährlichen Selbstbehalt 

von 200,- EUR (Tarifklasse 2) jährlich 150,- EUR, bei einem jährlichen 
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Selbstbehalt von 275,- EUR (Tarifklasse 3) jährlich 200,- EUR und bei ei-

nem jährlichen Selbstbehalt von 500,- EUR (Tarifklasse 4) jährlich 400,- 
EUR. Die Prämienzahlungen für Wahltarife im Sinne des § 53 SGB V an 

das Mitglied dürfen insgesamt 20 v. H. der vom Mitglied im Kalenderjahr 
getragenen Beiträge mit Ausnahme der Beitragszuschüsse nach § 106 
SGB VI sowie § 257 Absatz (1) Satz 1 SGB V, höchstens jedoch 600 EUR 

nicht überschreiten. Die Zahlung der Prämie für das 1. Jahr erfolgt mit der 
Einschreibung im Voraus. Die Zahlung für das 2. und 3. Prämienjahr er-

folgt nach Beendigung des Tarifes, spätestens jedoch zum 30.06. des 
Folgejahres. Zu leistende Selbstbehalte und bereits gezahlte Vorschüsse 
werden in Abzug gebracht. 

  
(5) Die Wahl des Selbstbehalts wirkt vom Beginn des der Wahl folgenden  

Kalendermonats. Soweit das Mitglied einen Selbstbehalt während des  
laufenden Kalenderjahres wählt, werden der Selbstbehalt nach Absatz (1) 
und die Prämienzahlung nach Absatz (4) anteilig berechnet. Die Sätze 1 

und 2 gelten entsprechend, soweit Beitragsfreiheit nach § 224 SGB V     
oder § 225 SGB V besteht. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit 

nach der Wahl des Selbstbehalts nach Absatz (1) die Beiträge für das Mit-
glied vollständig von Dritten getragen werden oder der Leistungsanspruch 
gesetzlich ruht oder ausgeschlossen ist. Versicherungslücken bis zu 30 

Tagen im Kalenderjahr sind jedoch auf die Teilnahme unschädlich. 
  
(6) Die Mindestbindungsfrist an den Wahltarif beträgt 3 Jahre. Sie beginnt mit 

Ablauf des Kalendermonats, in dem das Mitglied der Betriebskranken-
kasse seine Teilnahme an dem Wahltarif nach Absatz (1) erklärt, frühes-

tens jedoch mit Beginn der Mitgliedschaft bei der Betriebskrankenkasse 
und endet nach Ablauf von 3 Jahren seit Beginn der Teilnahme, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf. Die Mitgliedschaft kann abweichend von 

§ 175 Absatz (4) SGB V frühestens zum Ablauf der dreijährigen Mindest-
bindungsfrist gekündigt werden. Endet die Mitgliedschaft kraft Gesetzes, 

endet gleichzeitig auch die Teilnahme am Wahltarif Selbstbehalt. 
  
 Das Mitglied erklärt die Wahl des Wahltarifs schriftlich oder unter Nutzung 

des Onlineangebots. Ein Wechsel der gewählten Tarifklasse ist innerhalb 
des dreijährigen Teilnahmezeitraums nicht möglich. 

  
 Mitglieder, deren Beiträge vollständig von Dritten getragen werden, kön-

nen den Wahltarif nach Absatz (1) nicht wählen. Eine Prämienzahlung ist 

ausgeschlossen, sofern das Mitglied für dasselbe Kalenderjahr einen 
Selbstbehalttarif wählt oder gewählt hat. Mitglieder mit Beitragsrückstand 

können den Tarif nicht wählen. 
  
 Für den Wahltarif besteht ein Sonderkündigungsrecht in besonderen Här-

tefällen. Hierzu zählen insbesondere der Eintritt von Hilfebedürftigkeit im 
Sinne des SGB II bzw. SGB XII. Der Wahltarif kann abweichend von Satz 

1 innerhalb eines Monats nach Feststellung der Hilfebedürftigkeit gekün-
digt werden. Die Kündigung wird wirksam zum Ablauf des auf den Ein-
gang der Kündigung folgenden Kalendermonats. 
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§ 11d Leistungsausschluss 

  
(1) Auf Leistungen besteht kein Anspruch, wenn sich Personen in den Gel-

tungsbereich des Sozialgesetzbuches begeben, um in einer Versicherung 
nach § 5 Absatz (1) Nr. 13 SGB V oder auf Grund dieser Versicherung in 
einer Versicherung nach § 10 SGB V missbräuchlich Leistungen in An-

spruch zu nehmen. 
  

(2) Zur Prüfung der Leistungsvoraussetzungen hat der Versicherte der Be-
triebskrankenkasse gegenüber schriftlich zu erklären, dass er sich nicht in 
den Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches begeben hat, um in einer 

Versicherung nach § 5 Absatz (1) Nr. 13 SGB V oder auf Grund dieser 
Versicherung in einer Versicherung nach § 10 SGB V missbräuchlich Leis-

tungen in Anspruch zu nehmen und dass er von der Betriebskranken-
kasse darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass er bei einer missbräuchli-
chen Leistungsinanspruchnahme zum Ersatz der der Betriebskranken-

kasse insoweit entstandenen Kosten verpflichtet ist. Die Erklärung ist für 
das Mitglied und die ggf. familienversicherten Angehörigen abzugeben. 

Die Betriebskrankenkasse kann zur Abklärung des Gesundheitszustandes 
der Versicherten den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung ein-
schalten. 

  
  
§ 11e Zweitmeinungsverfahren 

  
(1) Die Novitas BKK gewährt ihren Versicherten nach § 27b Absatz (6) SGB 

V über die gesetzlich geregelte Zweitmeinung nach § 27b SGB V in Ver-
bindung mit der Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren (Zm-RL) hinaus 
zusätzliche Leistungen zur Einholung einer unabhängigen ärztlichen 

Zweitmeinung zu planbaren ambulanten und stationären Eingriffen sowie 
zu angeratenen Therapieempfehlungen. Der Anspruch auf eine Zweitmei-

nung besteht bei den in der Anlage zu § 11e zur Satzung gelisteten Indi-
kationen. Eine Verdachtsdiagnose ist nicht ausreichend.  

  

(2) Das Zweitmeinungsverfahren wird durch  
 

 zur Leistungserbringung zugelassene Ärztinnen und Ärzte, 

 zur Leistungserbringung zugelassene medizinische Versorgungs-

zentren, 

 zur Leistungserbringung ermächtigte Ärztinnen und Ärzte, 

 zur Leistungserbringung ermächtigte Einrichtungen, 

 zur Leistungserbringung zugelassene Krankenhäuser, 

 nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärztin-

nen und Ärzte, die nur zu diesem Zweck an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmen, 

 
erbracht. 
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 Gleiches gilt für nach § 13 Absatz (4) SGB V berechtigte Leistungserbrin-

ger. Die Zweitmeiner müssen die besonderen Anforderungen nach § 27b 
Absatz (2) Satz 3 SGB V i. V. m. § 7 Absatz (2) und Absatz (3) Zm-RL er-

füllen. Die Novitas BKK führt ein Verzeichnis über die nach dieser Rege-
lung zur Erbringung der Zweitmeinung berechtigten Zweitmeiner, das sie 
im Internet veröffentlicht und auf Wunsch den Versicherten zur Verfügung 

stellt. Ebenso hält die Novitas BKK Informationen über das Zweitmei-
nungsverfahren bereit und übermittelt bei Bedarf die Zm-RL an die Versi-

cherten. 
  
(3) Im Zweitmeinungsverfahren holen die Versicherten durch die Zweitmeiner 

nach Absatz (2) eine unabhängige, neutrale ärztliche zweite Meinung ein, 
ob der ärztlich angeratene Eingriff oder die ärztlich angeratene Therapie-

empfehlung die medizinisch notwendige und sachgerechte Behand-
lungsoption darstellt. Hierzu erhalten die Versicherten eine Empfehlung 
(Zweitmeinung). Die Erbringung einer Zweitmeinung umfasst neben der 

eigenständigen Bewertung und Beratung der Versicherten ärztliche Unter-
suchungsleistungen, sofern sie zur Befunderhebung und Überprüfung der 

Indikationsstellung zu dem vorgesehenen Eingriff bzw. der angeratenen 
Therapieempfehlung medizinisch erforderlich sind. Im Rahmen der Indika-
tionsstellung bereits erhobene Befunde sind zu berücksichtigen, soweit sie 

dem Zweitmeiner von den Versicherten zur Verfügung gestellt wurden. 
Unabhängig von dem Ergebnis der qualifizierten ärztlichen Zweitmeinung 
steht es den Versicherten frei, den geplanten Eingriff bzw. die empfohlene 

Therapie durchführen zu lassen. Das Zweitmeinungsverfahren hat den 
Vorgaben des § 8 Zm-RL (Aufgaben der Zweitmeiner) zu entsprechen. 

Unter Einhaltung berufsrechtlicher und vertragsärztlicher Vorgaben kön-
nen telemedizinische Möglichkeiten genutzt werden.  

  

(4) Die Kosten der Einholung einer unabhängigen Zweitmeinung im Rahmen 
dieser Vorschrift übernimmt die Novitas BKK in voller Höhe.  

  
  
§ 12 Medizinische Vorsorgeleistungen 

   
 Bei Gewährung von ambulanten Vorsorgeleistungen nach § 23 Absatz (2) 

SGB V übernimmt die Betriebskrankenkasse als Zuschuss zu den Kosten 
für Unterkunft, Verpflegung, Fahrkosten, eine Pauschale von 100,00 EUR 
bei einer Mindestdauer von 14 Kalendertagen. 

   
 Bei ambulanten Vorsorgeleistungen für chronisch kranke Kleinkinder be-

trägt der Zuschuss kalendertäglich 25,00 EUR. 
  
  
§ 12a Wahltarif hausarztzentrierte Versorgung  

   

(1) Die Betriebskrankenkasse bietet ihren Versicherten zur Förderung der 
Qualität und Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung eine haus-
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arztzentrierte Versorgung nach § 73b SGB V auf der Grundlage von Ver-

trägen mit Hausärzten, Gemeinschaften von Hausärzten, Trägern von Ein-
richtungen, die eine hausarztzentrierte Versorgung durch vertragsärztliche 

Leistungserbringer, die an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen, an-
bieten, oder Kassenärztlichen Vereinigungen an, soweit diese von Ge-
meinschaften von Hausärzten dazu ermächtigt wurden. Die Teilnahme an 

der hausarztzentrierten Versorgung ist für die Versicherten freiwillig. 
   

(2) Inhalt und Ausgestaltung der hausarztzentrierten Versorgung ergeben 
sich aus den für die jeweilige Region abgeschlossenen Verträgen. 

  

(3) Vor Abgabe der Teilnahmeerklärung wird der Versicherte umfassend und 
in schriftlicher Form informiert über 

 

 den Inhalt und die Ziele des betreffenden Versorgungsvertrages 

 die Freiwilligkeit der Teilnahme 

 die Rechte und Pflichten, die sich aus der Teilnahme an dem Ver-
trag ergeben 

 etwaige Mitwirkungspflichten und etwaige Folgen fehlender Mitwir-
kung 

 die Möglichkeit und Form des Widerrufs der Teilnahmeerklärung 

 die Möglichkeit zur Beendigung der Teilnahme 

 die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung versichertenbezogener Daten. 

  

  
§ 12b Wahltarif DMP 

  
(1) Die Novitas BKK bietet ihren Versicherten auf der Grundlage von § 137f 

SGB V strukturierte Behandlungsprogramme an. 

  
(2) Inhalt und Ausgestaltung ergeben sich aus dem jeweiligen Behandlungs-

programm in der für die jeweilige Erkrankung und die jeweilige Region 
vom Bundesamt für Soziale Sicherung zugelassenen Fassung. 

  

  
§ 12c Wahltarif besondere Versorgung 

   
(1) Die Betriebskrankenkasse bietet ihren Versicherten zur Förderung der 

Qualität und Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung eine beson-

dere Versorgung nach § 140a SGB V. Die Teilnahme an der besonderen 
Versorgung ist für die Versicherten freiwillig. 

  
(2) Inhalt und Ausgestaltung der besonderen Versorgung ergeben sich aus 

den für die jeweilige Region abgeschlossenen Verträgen. 

(3) Vor Abgabe der Teilnahmeerklärung wird der Versicherte umfassend und 
in schriftlicher Form informiert über 

 

 den Inhalt und die Ziele des betreffenden Versorgungsvertrages 
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 die Freiwilligkeit der Teilnahme 

 die Rechte und Pflichten, die sich aus der Teilnahme an dem Ver-
trag ergeben 

 etwaige Mitwirkungspflichten und etwaige Folgen fehlender Mitwir-
kung 

 die Möglichkeit und Form des Widerrufs der Teilnahmeerklärung 

 die Möglichkeit zur Beendigung der Teilnahme 

 die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung versichertenbezogener Daten. 

  

  
§ 13 Bonus für gesundheitsbewusstes Verhalten der Versicherten 

  
(1) Versicherte, die sich gesundheitsbewusst verhalten, haben gemäß den 

weiteren Voraussetzungen Anspruch auf einen Bonus. 

   
 1. Der Bonus wird innerhalb des Bonuszeitraums von einem Kalender-

jahr für in diesem Zeitraum nachgewiesene bonusfähige Leistungen 
gewährt. 

   

 2. Der Bonus kann im Auszahlungsjahr in der Zeit vom 01.01. bis 
31.12. durch Vorlage der Nachweise geltend gemacht werden. Nicht 

geltend gemachte Beträge verfallen mit Ablauf des 31.03. des auf 
das Teilnahmejahr folgenden Kalenderjahres. 

   

(2) Bonusfähige Leistungen und Voraussetzungen im Bonusprogramm 
   

 1. „Vorsorge-Bonus“ nach § 65a Absatz (1) SGB V: 

   

  Für die Anerkennung sind nachfolgende Voraussetzungen zu erfül-

len und vom Arzt, dem sonstigen Anbieter oder in anderer geeigne-
ter Form zu bestätigen. 

   
  a. nachgewiesene Teilnahme an einer Gesundheitsuntersuchung 

zur Früherkennung oder an einer einmaligen Maßnahme ge-

mäß § 25 SGB V 
    

  b. nachgewiesene Teilnahme an einer Krebsfrüherkennungsun-
tersuchung gemäß § 25 oder 25a SGB V 

    

  c. nachgewiesene Teilnahme an einer Vorsorgeuntersuchung 
U10 – J2 

    
  d. nachgewiesene Vorsorgeuntersuchungen U7 - U9 gemäß § 26 

SGB V 

    
  e. nachgewiesene vollständige Teilnahme an den Vorsorgeunter-

suchungen U1 bis U6 und nachgewiesene Inanspruchnahme 
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von Impfungen im 1. Lebensjahr gemäß der STIKO-Empfeh-

lung für Kinder 
    

  f. nachgewiesene Teilnahme an einer gesetzlich empfohlenen 
Zahnvorsorgeuntersuchung ab dem 2. Lebensjahr oder  
professionelle Zahnreinigung 

    
  g. nachgewiesene einmalige Impfung (bei mehrstufigen Impfun-

gen wird Vollständigkeit gefordert) ab dem 2. Lebensjahr ge-
mäß der Empfehlung der STIKO für das Inland sowie der 
STIKO-Empfehlung für Kinder und Jugendliche oder gemäß 

Absatz (2) der Anlage zu § 11b der Satzung der Novitas BKK 
    

  h. nachgewiesene Teilnahme an einer Sportmedizinische Vorsor-
geuntersuchung nach § 20 SGB V 

    

  i. nachgewiesene Vorsorgeuntersuchungen während der 
Schwangerschaft gemäß Mutterschaftsrichtlinie. 

   
 2. „Aktiv-Bonus“ nach § 65a Absatz (1a) SGB V: 

   

  Versicherte ab dem 17. Lebensjahr haben Anspruch auf den „Aktiv-
Bonus“. Für die Anerkennung sind nachfolgende Voraussetzungen 
zu erfüllen und vom Arzt oder der Ärztin, dem sonstigen Anbieten-

den oder in anderer geeigneter Form zu bestätigen. 
   

  a. Sportverein 
    Wahrnehmung von Bewegungsangeboten in Sport-

vereinen oder § 20 SGB V oder 
    
   Qualitätsgesichertes Fitness-Studio 

    Wahrnehmung von Bewegungsangeboten in quali-
tätsgesicherten Fitness-Studios 

    
  b. nachgewiesene Teilnahme an einer Gesundheitsaktion  

einer Krankenkasse im Setting-Ansatz Lebenswelten nach 

§ 20a SGB V 
    

  c. Qualifizierte Gesundheitskurse 
    nachgewiesene Teilnahme an mindestens einer 

qualitätsgesicherten Leistung zur primären Präven-
tion gemäß § 20 SGB V 

    

  d. Teilnahme an öffentlicher Sportveranstaltung  
    sportlicher Leistungsnachweis: Teilnahme an einer 

von einem Sportverband anerkannten Sportveran-
staltung, bei denen die Qualitätskontrolle durch ei-
nen Übungsleitende gesichert ist. Im Mittelpunkt der 
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sportlichen Aktivität muss eine körperliche Ausdau-

erleistung stehen oder 
    

   Deutsches Sportabzeichen, Schwimmabzeichen oder 
Wanderabzeichen  

    nachgewiesene Teilnahme durch Vorlage der Sport-

abzeichen Urkunde oder Wanderabzeichenurkunde 
Nachweis Teilnahme an einem vom Bundesverband 

zur Förderung der Schwimmausbildung anerkann-
ten Schwimmkurs 

    

  Der Bonus nach den Buchstaben d. wird nur in Verbindung mit einer 
bonusfähigen Leistung nach den Buchstaben a. bis c. gewährt. 

   
 3. „Aktiv Young-Bonus“ nach § 65a Absatz (1a) SGB V: 

   

  Versicherte zwischen dem 2. Und dem 16. Lebensjahr haben An-
spruch auf den „Aktiv Young- Bonus“. Für die Anerkennung sind 

nachfolgende Voraussetzungen zu erfüllen und vom Arzt oder Ärz-
tin, dem sonstigen Anbietenden oder in anderer geeigneter Form zu 
bestätigen. 

   
  a. Sportverein 

    Wahrnehmung von Bewegungsangeboten in Sport-
vereinen 

    

  b. Qualifizierte Gesundheitskurse 
    nachgewiesene Teilnahme an mindestens einer 

qualitätsgesicherten Leistung zur primären Präven-
tion gemäß § 20 SGB V 

    
  c. Eltern-Kind-Turnen 
    Wahrnehmung von Bewegungsangeboten in Sport-

vereinen oder 
    

   Schwimmkurs 
    Nachweis der Teilnahme an einem vom Bundesver-

band zur Förderung der Schwimmausbildung aner-

kannten Schwimmkurs 
    

  d. Teilnahme an öffentlicher Sportveranstaltung 
    sportlicher Leistungsnachweis: Teilnahme an einer 

von einem Sportverband anerkannten Sportveran-
staltung, bei denen die Qualitätskontrolle durch ei-
nen Übungsleitende gesichert ist. Im Mittelpunkt der 

sportlichen Aktivität muss eine körperliche Ausdau-
erleistung stehen oder 
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   Deutsches Sportabzeichen, Schwimmabzeichen oder 

Wanderabzeichen 
    nachgewiesene Teilnahme durch Vorlage der Sport-

abzeichen Urkunde 
    
  e. nachgewiesene Teilnahme an einer Gesundheitsaktion ei-

ner Krankenkasse im Setting-Ansatz Lebenswelten nach § 
20a SGB V. 

    
  Der Bonus nach den Buchstaben d. wird nur in Verbindung mit einer 

bonusfähigen Leistung nach den Buchstaben a. bis c. gewährt. 

   
 4. „Newcomer-Bonus“ nach § 65a Absatz (1a) SGB V: 

   
  Versicherte bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres und Versicherte 

ab dem 17. Lebensjahr haben Anspruch auf den „Newcomer-Bo-

nus“. Für die Anerkennung sind nachfolgende Voraussetzungen zu 
erfüllen und vom Arzt oder Ärztin, dem sonstigen Anbietenden oder 

in anderer geeigneter Form zu bestätigen 
    
  a. nachgewiesene Teilnahme an einem Geburtsvorberei-

tungskurs durch eine qualifizierte Hebamme 
    

  b. Babyschwimmen 
    Nachweis der Teilnahme an einem vom Bundesver-

band zur Förderung der Schwimmausbildung aner-

kannten Schwimm-kurs 
    

  c. nachgewiesene Teilnahme an einer Rückbildungsgymnas-
tik, insoweit sie durch qualitätsgesicherte Übungsleitende 
durchgeführt wurde. 

   
(3) Erfüllen Versicherte die Voraussetzungen des Bonus können sie zwischen 

vier Bonusvarianten entscheiden 
   
 1. Im Bonusprogramm „Vorsorge-Bonus“ nach Absatz (2) Nr. 1 werden 

folgende Beträge als Geldleistung gewährt: 
    

  zu a. jeweils 10 €, 
  zu b. jeweils 10 €, 
  zu c. jeweils 10 €, 

  zu d. jeweils 10 €, 
  zu e. einmalig 150 €, 

  zu f. einmalig 10 €, 
  zu g. jeweils 10 €, 
  zu h. einmalig 10 €, 

  zu i. einmalig 10 €. 
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 2. Im Bonusprogramm „Aktiv-Bonus“ nach Absatz (2) Nr. 2 werden fol-

gende Beträge als Geldleistung gewährt: 
   

  zu a. einmalig 40 €, 
  zu b. einmalig 10 €, 
  zu c. einmalig 10 €, 

  zu d. einmalig 10 €. 
    

 3. Im Bonusprogramm „Aktiv Young-Bonus“ nach Absatz (2) Nr. 3 wer-
den folgende Beträge als Geldleistung gewährt: 

    

  zu a. einmalig 20 € 
  zu b. einmalig 20 € 

  zu c. einmalig 20 € 
  zu d. einmalig 20 € 
  zu e. einmalig 10 € 

    
 4. Im Bonusprogramm „Newcomer-Bonus“ nach Absatz (2) Nr. 4 wer-

den folgende Beträge als Geldleistung gewährt: 
    
  zu a. einmalig 10 €, 

  zu b. einmalig 100 €, 
  zu c. einmalig 10 €. 
    

(4) Versicherte erhalten im Bonusprogramm „Aktiv-Bonus“ nach Absatz (2) 
Nr. 2 als Bonus eine nicht zweckgebundene Prämie oder einen Zuschuss 

zu den nachgewiesenen Kosten für die Inanspruchnahme für die in der 
Anlage aufgeführten Leistungen. 

   

 1. Der Geldbonus nach Absatz (3) Nr. 2 erhöht sich um 100 €, wenn 
mindestens drei bonusfähige Leistungen nach Absatz (3) Nr. 2 im 

Bonusprogramm „Aktiv-Bonus“ erreicht werden. 
   
 2. Der zweckgebundene Zuschuss nach Absatz (3) Nr. 2 beträgt maxi-

mal 300 €, jedoch nicht mehr als die tatsächlich nachgewiesenen 
Kosten, für die in der Anlage aufgeführten Leistungen (Absatz 3 der 

Anlage zu § 13 Absatz (3) Nr. 2), wenn mindestens drei bonusfähige 
Leistungen nach Absatz (3) Nr. 2 im Bonusprogramm „Aktiv-Bonus“ 
erreicht werden. 

   
(5) Eine Übertragung des Wertguthabens auf das Folgejahr ist nicht möglich. 

   
   
§ 13a Arbeitgeberbonus für Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsför-

derung 

   

(1) Der Arbeitgeber erhält einen Bonus, wenn dieser die Umsetzung eines be-
trieblichen Gesundheitsförderungsprozesses nach den Kriterien des vom 
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GKV-Spitzenverbandes herausgegebenen Leitfadens Prävention in der je-

weils gültigen Fassung anhand geeigneter Unterlagen nachweist und 
diese nicht bereits Gegenstand seiner Verpflichtungen aus dem Arbeits-

schutz- / Arbeitssicherheitsgesetz oder des Betrieblichen Eingliederungs-
managements (§ 84 SGB IX) sind. 

  

(2) Die Novitas BKK schließt hierzu mit dem Arbeitgeber für alle oder ausge-
wählte Betriebsteile / Standorte einen Bonusvertrag ab. Der Bonusvertrag 

regelt die Voraussetzungen der Bonusgewährung, die Einzelheiten zur 
Nachweiserbringung sowie Höhe und Auszahlung des Bonus. 

  

  
§ 13b Arbeitnehmerbonus für Maßnahmen der betrieblichen Gesundheits-

förderung 

  
(1) Versicherte haben Anspruch auf einen Bonus, wenn sie innerhalb eines 

Kalenderjahres an mindestens einem qualitätsgesicherten Angebot und 
gemäß § 20 Absatz (5) SGB V zertifizierten Angebot der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung ihres Arbeitgebers  
  
 1. bewegungsförderliches Arbeiten und körperlich aktive Beschäftigte 

   
 2. gesundheitsgerechte Ernährung im Arbeitsalltag 
   

 3. Suchtprävention im Betrieb oder 
   

 4. zur Stressbewältigung und Ressourcenstärkung 
   
 mindestens zu 80 % teilnehmen, welches der Arbeitgeber anbietet oder 

an einer Aktion ihres Arbeitgebers zur Krankheitsverhütung (Impfaktionen, 
Screenings, Check-Ups) teilnehmen. 

  
(2) Der Bonus wird dem Versicherten in Höhe von 20 EUR jährlich nach Be-

endigung einer absolvierten Maßnahme ausgezahlt, wenn die Vorausset-

zungen durch Vorlage der Bescheinigung über eine Teilnahme von min-
destens 80% an einer Maßnahme nach Absatz (1) nachgewiesen wurden. 

  
(3) Maßnahmen nach § 13b können nicht nach § 13 bonifiziert werden. 
  

   
§ 14 Wahltarife Krankengeld 

   
Allgemeines 

  

(1) Die Novitas BKK bietet den in § 53 Absatz (6) SGB V genannten Mitglie-
dern Tarife zur Zahlung von Krankengeld zur Wahl an. Mitglieder, die über 

eine Wahlerklärung nach § 44 Absatz (2) Satz 1 Nr. 2 oder 3 SGB V einen 
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Anspruch auf gesetzliches Krankengeld haben und am Tag der Teilnah-

meerklärung das Renteneintrittsalter für eine Regelaltersrente erreicht ha-
ben, können diesen Tarif nur wählen, wenn sie 

 

 in den letzten fünf Jahren vor diesem Zeitpunkt mindestens vier-
undzwanzig Monate in der gesetzlichen Krankenversicherung ent-

weder in einem Krankengeldwahltarif oder 

 mit Anspruch auf Krankengeld versichert waren oder 

 unmittelbar vor diesem Zeitpunkt ununterbrochen mindestens zwölf 
Monate entweder in einem Krankengeldwahltarif oder mit Anspruch 

auf Krankengeld in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
chert waren. Mitglieder, die über eine Wahlerklärung nach § 44 Ab-
satz (2) Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 SGB V einen Anspruch auf gesetzli-

ches Krankengeld haben, können keinen Wahltarif wählen, der ei-
nen Krankengeldanspruch nach dem 42. Tag der Arbeitsunfähigkeit 

vorsieht, welcher in Art und Umfang dem gesetzlichen Krankengeld 
vergleichbar ist. 

 Mitglieder, die am Tag der Teilnahmeerklärung das Renteneintritts-

alter für eine Regelaltersrente erreicht haben, können den Tarif nur 
wählen, wenn sie 

 in den letzten fünf Jahren vor diesem Zeitpunkt mindestens vier-
undzwanzig Monate in der gesetzlichen Krankenversicherung ent-
weder in einem Krankengeldwahltarif oder 

 mit Anspruch auf Krankengeld versichert waren; 

 unmittelbar vor diesem Zeitpunkt ununterbrochen mindestens zwölf 

Monate entweder in einem Krankengeldwahltarif oder 

 mit Anspruch auf Krankengeld in der gesetzlichen Krankenkasse 

versichert waren. 
  
Anspruch 

  
(2) Anspruch auf Krankengeld nach diesen Tarifen haben Mitglieder, wenn 

Krankheit sie arbeitsunfähig macht. Eine auf Kosten der Novitas BKK 
durchgeführte stationäre Behandlung in einem Krankenhaus oder einer 

Rehabilitationseinrichtung (§ 40 Absatz (2) SGB V) oder Vorsorgeeinrich-
tung (§ 23 Absatz (4) SGB V) steht der Arbeitsunfähigkeit hierbei gleich. 
Für den Anspruch auf Krankengeld muss eine Mitgliedschaft zum Zeit-

punkt der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit bei der Novitas BKK beste-
hen. Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit und dessen Beurteilungsmaßstab 
im Sinne dieser Tarife entspricht den Regelungen des Begriffs und des 

Beurteilungsmaßstabes der Arbeitsunfähigkeit für gesetzliches Kranken-
geld nach § 44 Absatz (1) SGB V in Verbindung mit den Arbeitsunfähig-

keits-Richtlinien des G-BA und der höchstrichterlichen Rechtsprechung. 
Soweit nachfolgend nichts anderweitig geregelt ist, gelten für den An-
spruch auf Krankengeld die zum gesetzlichen Krankengeld ergange-

nen/ergehenden höchstrichterlichen Rechtsprechungen entsprechend. 
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Bei Arbeitsunfähigkeit oder stationärer Behandlung im Ausland besteht 

Anspruch auf Krankengeld nach diesem Tarif unter den Voraussetzungen 
des über-, zwischen- oder innerstaatlichen Rechts. 

  
(3) Anspruch auf Krankengeld entsteht frühestens mit Beginn des 4. Kalen-

dermonats nach Beginn der Laufzeit des Tarifs. Nach Ablauf der vorge-

nannten Wartezeit besteht Anspruch auf Krankengeld 
  

 1. bei Mitgliedern nach § 44 Absatz (2) Satz 1 Nr. 2 und 3 SGB V ab 
dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit (Tarifschlüssel S 45, S 65 und S 
85) (Karenzzeit) 

   
 2. bei Mitgliedern nach § 46 Satz 4 SGB V ab dem 15. Tag der Arbeits-

unfähigkeit (Karenzzeit), längstens bis zum 42. Tag der Arbeitsunfä-
higkeit (Tarifschlüssel K), 

 wenn der Zeitpunkt der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit nach dem Be-

ginn der Laufzeit des Tarifes liegt. Sofern die Arbeitsunfähigkeit vor der 
Wahl des Tarifes festgestellt wurde, besteht für die Dauer dieser Arbeits-

unfähigkeit kein Anspruch auf Krankengeld. Für Arbeitsunfähigkeiten, die 
im Zeitraum zwischen der Wahl und dem Beginn der Laufzeit des Tarifs 
nach Absatz (14) festgestellt wurden, besteht kein Anspruch auf Kranken-

geld. Sofern die Arbeitsunfähigkeit während der Wartezeit nach Satz 1 
festgestellt wird, beginnt die Karenzzeit nach Ablauf der Wartezeit. 

   

 Für Mitglieder, die nach Ablauf der dreijährigen Mindestbindungsfrist einen 
sich anschließenden Tarif wählen (Absatz (14)), besteht keine Wartezeit 

nach Satz 1, wenn der Tarif sich nahtlos an den vorherigen Tarif an-
schließt. 

  

(4) Für den Anspruch auf Krankengeld ist die Arbeitsunfähigkeit und deren 
Fortdauer vom Mitglied durch entsprechende ärztliche Bescheinigungen 

nachzuweisen, nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit innerhalb einer Woche 
nach deren Beginn, bei Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit unverzüglich 
nach dem zuletzt bescheinigten Datum. Hierzu kann das Mitglied unter 

den zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen Ärzten und Einrich-
tungen frei wählen; § 76 SGB V gilt entsprechend. Bei Arbeitsunfähigkeit 

im Ausland richtet sich deren Feststellung und Nachweis gegenüber der 
Novitas BKK nach den Vorschriften des über- und zwischenstaatlichen 
Rechts. Die Novitas BKK kann eine Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit 

durch den Medizinischen Dienst (MD) vornehmen lassen; § 275 SGB V 
gilt entsprechend. 

  
(5) Ein Anspruch auf Krankengeld besteht nicht, wenn die Arbeitsunfähigkeit 

aufgrund der Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit im 

Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung beruht; § 11 Absatz (5) SGB V 
gilt entsprechend. Solange aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit  Entgelters-

atzleistungen anderer Sozialleistungsträger gewährt werden, besteht kein 
Anspruch auf Krankengeld. 
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(6) Der Anspruch auf Krankengeld endet  

   
 1. mit dem nicht nur vorübergehenden Ende der Zugehörigkeit zu dem 

in § 53 Absatz (6) SGB V genannten Personenkreis, 
   
 2. mit dem Bezug einer der in § 50 Absatz (1) SGB V genannten Leis-

tungen; dies gilt auch, wenn vergleichbare Leistungen von Dritten 
(z.B. berufsständischen Versicherungs-/Versorgungseinrichtungen) 

gezahlt werden, 
   
 3. mit Eintritt einer vollen Erwerbsminderung im Sinne des § 43 Absatz 

(2) Satz 2 SGB VI, 
   

 4. mit Wirksamwerden der Kündigung des Tarifs nach Absatz (15) oder 
(16), 

 5. mit dem Ende der Mitgliedschaft bei der Novitas BKK, 

   
 6. mit dem Erreichen des Renteneintrittsalters für eine Regelalters-

rente, wenn das Mitglied nicht  
 
in den letzten fünf Jahren vor diesem Zeitpunkt mindestens 24 Mo-

nate in der gesetzlichen Krankenversicherung entweder in einem 
Krankengeldwahltarif oder 
 

mit Anspruch auf Krankengeld versichert war oder 
 

unmittelbar vor diesem Zeitpunkt ununterbrochen mindestens 12 
Monate entweder in einem Krankengeldwahltarif oder mit Anspruch 
auf Krankengeld in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert 

war.  
   

 Über das Anspruchsende hinaus gezahltes Krankengeld ist vom Mitglied 
zurückzuzahlen. 

   
Höhe 

   

(7) Die Höhe des Krankengeldes beträgt für die in § 44 Absatz (2) Satz 1 Nr. 
2 und 3 SGB V genannten Versicherten  

 1. bis zu einem zuletzt der Beitragsbemessung zur gesetzlichen Kran-

kenversicherung zugrunde gelegten Arbeitsentgelt bzw. Arbeitsein-
kommen von einem 40. Teil der monatlichen Bezugsgröße 45,00 € 

pro Kalendertag der Arbeitsunfähigkeit (Tarifschlüssel S 45), 
   
 2. bis zu einem zuletzt der Beitragsbemessung zur gesetzlichen Kran-

kenversicherung zugrunde gelegten Arbeitsentgelt bzw. Arbeitsein-
kommen von einem 28. Teil der monatlichen Bezugsgröße 65,00 € 

pro Kalendertag der Arbeitsunfähigkeit (Tarifschlüssel S 65), 
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 3. bis zu einem zuletzt der Beitragsbemessung zur gesetzlichen Kran-

kenversicherung zugrunde gelegten Arbeitsentgelt bzw. Arbeitsein-
kommen in Höhe der Jahresarbeitsentgeltgrenze der Krankenversi-

cherung 85,00 € pro Kalendertag der Arbeitsunfähigkeit (Tarifschlüs-
sel S 85). 

   

 Die in § 46 Satz 3 SGB V genannten Mitglieder erhalten ein einkommens-
abhängiges Krankengeld in Höhe der gesetzlichen Vorschrift (§ 47 SGB 

V/Tarifschlüssel K). 
  
(8) Das Mitglied hat auf Verlangen der Novitas BKK sein Arbeitsentgelt bzw. 

Arbeitseinkommen in geeigneter Form (z.B. Einkommenssteuerbescheid) 
nachzuweisen. Eine nicht nur vorübergehende Minderung des Arbeitsent-

gelts bzw. Arbeitseinkommens ist der Novitas BKK unverzüglich anzuzei-
gen. Das Krankengeld hat Entgeltersatzfunktion; ein Anspruch auf Kran-
kengeld über die Höhe des zuletzt der Beitragsbemessung zur Kranken-

versicherung zugrunde gelegten Arbeitsentgelts bzw. Arbeitseinkommens 
besteht nicht; hierbei ist ausschließlich auf Arbeitsentgelt bzw. Arbeitsein-

kommen abzustellen, welches in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Erwerbstätigkeit steht. Sofern das Mitglied negatives Arbeitsentgelt bzw. 
Arbeitseinkommen erwirtschaftet, besteht kein Anspruch auf Krankengeld. 

Der Beurteilungsmaßstab für Arbeitsentgelt bzw. Arbeitseinkommen im 
Sinne dieser Tarife erfolgt analog den Regelungen und der hierzu ergan-
genen höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Beitragsbemessung zur 

gesetzlichen Krankenversicherung. 
  
Zahlung 

  
(9) Die Zahlung des Krankengeldes setzt den Nachweis der Arbeitsunfähig-

keit nach Absatz (4) durch das Mitglied voraus. Ist das Krankengeld für ei-
nen vollen Kalendermonat zu zahlen, ist dieser mit 30 Tagen anzusetzen.  

 
Dauer 

  

(10) Anspruch auf Krankengeld besteht bei Arbeitsunfähigkeit für längstens 
365 Tage innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren, gerechnet vom Tage 

des erstmaligen Beginns der Laufzeit eines Tarifs an (Höchstanspruchs-
dauer). Bei der Feststellung der Höchstanspruchsdauer des Krankengel-
des werden Zeiten, in denen der Anspruch auf Krankengeld ruht oder für 

die das Krankengeld versagt wird, wie Zeiten des Bezuges von Kranken-
geld berücksichtigt. Zeiten, für die kein Anspruch auf Krankengeld besteht, 

bleiben unberücksichtigt. 
  
(11) Abweichend von Absatz (10) besteht bei Mitgliedern nach § 46 Satz 4 

SGB V nur solange ein Anspruch auf Krankengeld, solange nach § 48 
SGB V auch Anspruch auf gesetzliches Krankengeld besteht. 

  
Ruhen 
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(12) Der Anspruch auf Krankengeld nach diesen Tarifen ruht entsprechend 

den Voraussetzungen des § 49 SGB V. § 50 Absatz (2) SGB V gilt ent-
sprechend; dies gilt auch, wenn vergleichbare Leistungen von Dritten (z.B. 

berufsständischen Versicherungs- / Versorgungseinrichtungen) gezahlt 
werden. Der Anspruch auf Krankengeld aus Wahltarifen, die nach Art und 
Umfang her dem gesetzlichen Krankengeld vergleichbar sind, ruht wäh-

rend des Anspruchs auf gesetzliches Krankengeld gemäß einer Wahler-
klärung nach § 44 Absatz (2) Satz 1 Nr. 2 oder 3 SGB V nach dem 42. 

Tag der Arbeitsunfähigkeit. Der Anspruch ruht, wenn das Mitglied mit Prä-
mienzahlungen in Höhe von mindestens 1 Monatsbetrag im Rückstand ist 
und trotz Mahnung die Rückstände nicht vollständig zahlt (fällige Mahnge-

bühren stehen den Prämienzahlungen hierbei gleich). Bei bestehender Ar-
beitsunfähigkeit lebt der Anspruch erst mit vollständiger Begleichung der 

fälligen Rückstände wieder auf. 
  
(13) Die §§ 16, 18 Abs. 1 Satz 2, 51, 52, 52a SGB V werden entsprechend auf 

die Ansprüche auf Krankengeld nach diesen Tarifen angewendet. Ebenso 
gelten die §§ 60-62, 65, 66-67 SGB I entsprechend. 

  
Wahl/Beginn/Laufzeit 

  

(14) Die Laufzeit der Tarife beginnt mit dem Beginn des Kalendermonats, der 
dem Eingang der schriftlichen Wahlerklärung bei der Novitas BKK folgt. 
Wird der Tarif gleichzeitig mit Begründung einer Mitgliedschaft bei der Be-

triebskrankenkasse gewählt, beginnt die Laufzeit des Tarifs gleichzeitig 
mit dem Beginn der Mitgliedschaft. Die Mindestbindungsfrist an die Tarife 

beträgt 3 Jahre; sie beginnt mit der Laufzeit der Tarife. 
  
 Sofern eine Kündigung nicht erfolgt, verlängert sich die Wahl des Tarifs 

und löst eine neue einjährige Mindestbindungsfrist aus, die sich an das 
Ende der vorherigen Mindestbindungsfrist anschließt. 

  
Kündigung 

  

(15) Die Kündigung des Tarifs muss durch schriftliche Erklärung spätestens 1 
Monat zum Ende der Mindestbindungsfrist erfolgen; maßgebend ist der 

Eingang bei der Novitas BKK. Abweichend von § 175 Absatz (4) Satz 5 
SGB V kann die Mitgliedschaft bei der Novitas BKK vorbehaltlich Absatz 
(16) frühestens zum Ablauf der durchgehend verlaufenden dreijährigen 

Mindestbindungsfrist gekündigt werden. 
  

(16) Für den Wahltarif besteht ein Sonderkündigungsrecht, wenn die Fortfüh-
rung für das Mitglied eine unverhältnismäßige Härte darstellen würde, ins-
besondere bei Anmeldung von Privatinsolvenz oder bei Eintritt von Hilfe-

bedürftigkeit im Sinne des SGB II bzw. SGB XII. Die schriftliche Kündi-
gung wird in diesen Fällen mit Ablauf des auf den Eingang der Kündigung 

folgenden Kalendermonats, frühestens zum Zeitpunkt des die Sonderkün-
digung begründenden Ereignisses, wirksam. Mit entsprechender Frist 
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kann eine Kündigung ebenfalls bei wesentlichen inhaltlichen Veränderun-

gen der Tarifbedingungen oder bei einer Prämienerhöhung um mehr als 
10 vom Hundert, bezogen jeweils auf 1 Jahr der Mindestbindung, erfol-

gen. 
  
Wechsel 

  
(17) Der Wechsel in eine leistungseinschränkende Tarifgruppe hat zu erfolgen, 

wenn die der Beitragsbemessung zugrundeliegenden Einnahmen nach 
Absatz (8) die in Absatz (7) genannten Grenzen unterschreiten, solange 
zu diesem Zeitpunkt keine Arbeitsunfähigkeit besteht. Die neue Tarif-

gruppe gilt ab Beginn des Kalendermonats, der der Feststellung der Novi-
tas BKK über das Unterschreiten folgt; erfolgt die Feststellung während ei-

ner bestehenden Arbeitsunfähigkeit, gilt die neue Tarifgruppe ab Beginn 
des Kalendermonats, der auf das Ende der Arbeitsunfähigkeit folgt; eine 
Wartezeit im Sinne des Absatzes 3 besteht in diesen Fällen nicht. 

Prämien 

  

(18) Die monatliche Höhe der zu zahlenden Prämie beträgt in den Tarifen 
  
  Tarif Bemessung/Euro  

  S 45 21,78 EUR  
  S 65 54,45 EUR  
  S 85 74,25 EUR  

  K 0,75 vom Hundert der gegenüber 
der Künstlersozialkasse abgegebe-

nen Einkommensschätzung. 

 

  
(19) Die Prämie ist für jeden Tag der Laufzeit der Tarife an die Betriebskran-

kenkasse zu zahlen. Die Prämienzahlung erfolgt monatlich. Bei Teilmona-
ten ist für jeden Tag der Laufzeit 1/30 des Monatsbetrages zu zahlen. Im 

Falle der Krankengeldzahlung im Rahmen dieser Tarife können fällige und 
fällig werdende Prämien und Mahngebühren mit dem Krankengeld aufge-
rechnet werden, im Übrigen gilt § 51 Abs. 2 SGB I. 

  
(20) Die Prämie wird jeweils im Voraus fällig, spätestens  

  
  bei monatlicher Zahlung am 15. des Monats für den Kalendermonat 

der Laufzeit des Tarifs. 

   
 Sofern über das Ende des Tarifs hinaus Prämien entrichtet wurden, sind 

diese von der Betriebskrankenkasse zurückzuzahlen. 
   
(21) Für Prämien, die das Mitglied nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages  

gezahlt hat, werden mit der Mahnung Mahngebühren nach  § 19 Absatz 
(2) VwVG erhoben. 

  
(22) Die Novitas BKK darf fällige Prämien nach der Maßgabe des § 76 Absatz 

(2) SGB IV stunden, niederschlagen oder erlassen. 
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§ 15 Kooperation mit der PKV 

  
 Die Betriebskrankenkasse vermittelt ihren Versicherten Ergänzungsversi-

cherungsverträge privater Krankenversicherungsunternehmen. 
  
  
§ 16 Aufsicht 

  

 Die Aufsicht über die Betriebskrankenkasse führt das Bundesamt für Sozi-
ale Sicherung. 

  

  
§ 17 Mitgliedschaft zum Landesverband 

  
 Die Betriebskrankenkasse gehört dem Landesverband der Betriebskran-

kenkassen NORDWEST als Mitglied nach den Bestimmungen seiner Sat-

zung an. 
  

  
§ 18 Bekanntmachungen 

  

(1) Die Bekanntmachungen der Betriebskrankenkasse Novitas BKK erfolgen 
durch Veröffentlichung im Internet unter www.novitas-bkk.de, sowie 
nachrichtlich durch 2-wöchigen Aushang in den Geschäftsstellen und 

durch Veröffentlichung in der Mitgliederzeitschrift. 
  

 Die Bekanntmachung gilt mit Ablauf des ersten Tages der Veröffentli-
chung im Internet als vollzogen. Im Internet wird der Satzungstext mit Ge-
nehmigungsformel dauerhaft eingestellt. Der Zeitpunkt des Einstellens 

wird dokumentiert. 
  

(2) Des Weiteren veröffentlicht die Novitas BKK im elektronischen Bundesan-
zeiger unter der angegebenen Homepage zum 30. November des dem 
Berichtsjahr folgenden Jahres die wesentlichen Ergebnisse ihrer Rech-

nungslegung in einer für die Versicherten verständlichen Weise. 
  

  
§ 19 Ausgleichsverfahren nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz 

(AAG) 

  
 Der Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen nach dem Gesetz über den 

Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung (Aufwen-
dungsausgleichsgesetz - AAG) richtet sich nach den Bestimmungen der 
Anlage dieser Satzung. 

 

 
 
 
 

http://www.novitas-bkk.de/
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Bereich der Betriebskrankenkasse 

- Anlage zu § 1 Absatz (2) der Satzung - 

 
Der Bereich der Betriebskrankenkasse erstreckt sich auf die Betriebsstätten 
folgender Arbeitgeber: 
 

1. ThyssenKrupp Aktiengesellschaft, Duisburg und Essen 
  

2. ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg, in 
 2.1 Duisburg-Hamborn 
 2.2 Duisburg-Beeckerwerth 

 2.3 Duisburg-Ruhrort 
 2.4 Duisburg-Hüttenheim 

 2.5 Finnentrop 
  
3. TKL GmbH, Duisburg 

  
4. Tridelta Dortmund GmbH, Dortmund 

  
5. ThyssenKrupp DeliCate GmbH, Düsseldorf 
  

6. ArcelorMittal Hochfeld GmbH, Duisburg 
  
7. Institute, Kliniken und Verwaltungen der Albert-Ludwigs-Universität, 

Freiburg 
   

8. Boehringer Ingelheim microParts GmbH, Dortmund 
  
9. TIB Chemicals AG, Mannheim 

  
10. Gleitlagertechnik, Essen GmbH, Essen 

  
11. ATB Schorch GmbH, Mönchengladbach 
  

12. Statistik der Kohlenwirtschaft e. V., Essen 
  

13. Bergbau-Verwaltungs GmbH, Essen 
  
14. DMT Gesellschaft für Lehre + Bildung mbH, Bochum 

  
15. Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG, mit der Hauptver-

waltung und Betriebsstellen in Aachen 
   
16. Alexanderwerk AG, Remscheid 

  
17. Merseburger Verpackung GmbH, Merseburg 

  
18. Weber Industrieller Rohrleitungsbau & Anlagenbau Merseburg GmbH & 

Co.KG, Merseburg 
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19. Interessengemeinschaft Bildung Leuna – Merseburg e.V., Leuna 
  

20. LEUNA - Harze GmbH, Leuna 
  
21. LEUWO Leuna - Wohnungsgesellschaft mbH, Bad Dürrenberg 

 . 
22. Schiele Kabel-Bau-Elektro GmbH, Leuna 

  
23. Fit GmbH, Zittau OT Hirschfelde 
  

24. Taminco Germany GmbH, Leuna 
  

25. TÜV Nord MPA Gesellschaft für Materialprüfung und Anlagensicherheit 
mbH & Co. KG, Leuna 

  

26. ISL-Industriehandel & Service GmbH Leuna, Merseburg 
  

27. Vantage Leuna GmbH, Leuna 
  
28. LEUNA-EURKommerz GmbH, Leuna 

  
29. GKN Driveline Deutschland GmbH, Offenbach a.M. 
  

30. Siebenwurst Werkzeugbau GmbH, Zwickau 
  

31. Snop Automotive Zwickau GmbH, Zwickau 
  
32. Fahrzeug-Entwicklung-Sachsen (FES) GmbH, Zwickau 

  
33. Kissing GmbH, Menden 

  
34. Eaton Industries GmbH, Hauptverwaltung, Bonn 
 34.1 Werk Bonn 

 34.2 Werk Gummersbach 
 34.3 Werk Holzhausen 

 34.4 Werk Köln 
 34.5 Werk Gladbach 
 34.6 Werk Dausenau 

   
35. Eaton Electric GmbH, Bonn  

 35.1 VB Gilching  
   
36. AXA Konzern AG, Köln 

  
37. AXA Lebensversicherung AG, Köln 

  
38. AXA Krankenversicherung AG, Dortmund 
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39. Deutsche Ärzteversicherung AG, Dortmund 

  
40. AXA Customer Care GmbH, Köln 

  
41. ThyssenKrupp Rasselstein GmbH, Andernach 
  

42. Aurubis AG, Hamburg 
   

43. PEUTE BAUSTOFF GmbH, Hamburg 
  
44. Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG, 58256 Ennepetal, Kölner Str. 

71 – 77 
  

45. SPAX-International GmbH & Co. KG, 58256 Ennepetal, Kölner Str. 71 – 
77 

  

46. ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG, Gevelsberg 
  

47. TK Elevator GmbH, Essen 
 47.1 TK Aufzugswerke GmbH 
 47.2 Thyssen Fahrtreppen GmbH 

 47.3 TK Aufzüge GmbH, Neuhausen auf den Filden mit folgen-
den Niederlassungen: 

   10785 Berlin 

 01067 Dresden 
 04275 Leipzig 

 22113 Hamburg 
 24161 Altenholz 
 28816 Stuhr 

 30179 Hannover 
 33699 Bielefeld 

 34131 Kassel 
 35394 Gießen 
 39106 Magdeburg 

 40471 Düsseldorf 
 44287 Dortmund 

 45145 Essen 
 Münchener Str. 100 
 Münchener Str. 100 C 

 50354 Hürth 
 60388 Frankfurt am Main 

 65462 Ginsheim-Gustavsburg 
 66130 Saarbrücken 
 68219 Mannheim 

 71762 Reutlingen 
 73765 Neuhausen auf den Fildern 

 Bernhäuser Straße 45 
 Strohgäustr. 1 

 74223 Flein 
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 76227 Karlsruhe 

 78224 Singen Hohentwiel 
 79108 Freiburg im Breisgau 

 85622 Feldkirchen 
 89160 Dornstadt 
 90449 Nürnberg 

 93055 Regensburg 
 95448 Bayreuth 

 99091 Erfurt 
   
48. thyssenKrupp Technologies Beteiligungen GmbH, Essen 

   
49. Ruhrbahn GmbH, Essen 

  
50. Walzengießerei, Meiderich GmbH, Duisburg 
  

51. Doncasters Precision Castings-Bochum GmbH 
  

52. Meta Regalbau GmbH & Co. KG, Arnsberg 
  
53. Seppelfricke Gießerei Technik GmbH & Co. KG, Gelsenkirchen 

  
54. Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co. KG, Hattingen 
  

55. Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung, Essen 
  

56. Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Krankenhaus gGmbH, Essen 
  
57. Widia GmbH, Essen 

  
58. Bär & Ollenroth KG, Berlin mit den Bereichen Berlin, Cottbus, Fürsten-

walde, Luckenwalde, Potsdam, Rathenow, Groß-Machnow 
  
59. Holzhauer KG, Merzig 

  
60. HTI Collin & Schulten KG, Duisburg 

  
61. Westend Druckereibetriebe GmbH, Essen 
  

62. thyssenkrupp Services GmbH, Essen 
  

63. Neu Seeschiffahrt, Hamburg 
  
64. Consist Software Solution GmbH, Kiel 

  
65. Rhein-Ruhr Collin KG, Duisburg 

  
66. Metall Spezialrohr GmbH, Ahlen 
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67. Wickeder Westfalenstahl GmbH in Wickede (Ruhr) und das dazuge-

hörende Werk in Hagen 
  

68. AUBI Baubeschläge GmbH in Hermeskeil und Reinsfeld 
  
69. Blohm + Voss B.V. & Co. KG, Hamburg 

  
70. Zeppelin Aviation & Industrial Service GmbH, Friedrichshafen 

  
71. GALERIA S.à r.l. & Co. KG 
 71.1 Bad Homburg 

 71.2 Bamberg 
 71.3 Bayreuth 

 71.4 Berlin, Kurfürstendamm 
 71.5 Berlin-Spandau 
 71.6 Bochum, Ruhrpark 

 71.7 Bremen 
 71.8 Dresden 

 71.9 Düsseldorf, Schadowstraße 
 71.10 Duisburg 
 71.11 Erfurt 

 71.12 Essen 
 71.13 Frankfurt, Zeil 
 71.14 Freiburg, im Breisgau 

 71.15 Fulda 
 71.16 Gießen 

 71.17 Göttingen 
 71.18 Goslar 
 71.19 Hamburg 

 71.20 Hamburg, Alstertal-Einkaufszentrum 
 71.21 Hamburg-Elmsbüttel 

 71.22 Karlsruhe 
 71.23 Kiel, Sophienblatt 
 71.24 Köln 

 71.25 Konstanz 
 71.26 Landshut 

 71.27 Limburg 
 71.28 Lörrach 
 71.29 Lüneburg 

 71.30 Magdeburg 
 71.31 Memmingen 

 71.32 Mülheim-Heissen 
 71.33 München-Schwabing 
 71.34 Münster 

 71.35 Offenburg 
 71.36 Potsdam-Stadtpalais 

 71.37 Rosenheim 
 71.38 Singen 
 71.39 Wiesbaden 
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 71.40 Wismar 

  
72. Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung GmbH & Co.KG, Halle 

   
  
73. PHOENIX Compounding Technology GmbH mit den Standorten   

Hamburg und Waltershausen (Landkreis Gotha) 
  

74. PHOENIX Dichtungstechnik GmbH mit den Standorten Hamburg und 
Waltershausen (Landkreis Gotha) 

  

75. Conseo GmbH, Hamburg 
  

76. INTECH Thüringen GmbH, Waltershausen (Landkreis Gotha) 
  
77. Conti Tech MGW GmbH mit seinen Standorten Hann. Münden, Hede-

münden und Oedelsheim 
  

78. New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Lüneburg 
  
79. ESSO Deutschland GmbH  

 79.1 Zentrale Hamburg, Läger 
  
80. Hydranten - Betriebs OHG, Frankfurt am Main 

  
81. Advanced Nuclear Fuels GmbH, Lingen/Ems 

  
82. TLS Tanklager Stuttgart GmbH, Stuttgart 
  

83. Energie-Tankdienstgesellschaft mbH, Bremen 
  

84. ExxonMobil Central Europe Holding GmbH, Hamburg 
  
85. Deutsche Infineum GmbH & Co. KG, Köln 

   
86. SMS group GmbH 

 86.1 Düsseldorf 
 86.2 Hilchenbach 
 86.3 Mönchengladbach 

 86.4 Schwerin 
   

87. SMS Schloemann-Siemag AG & Co. OHG, Hilchenbach 
   
88. INGERSOLL Werkzeuge GmbH 

 88.1 Standort Haiger 
 88.2 Standort Vaihingen-Horrheim 

   
89. OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH, Burbach 
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90. WALDRICH Siegen GmbH & Co. KG, Siegen 

   
91. Gontermann-Peipers GmbH, Siegen 

   
92. Rexnord Kette GmbH, Betzdorf 
   

93. AMOVA GmbH, Hilchenbach 
   

94. KWP Informationssysteme GmbH 
 94.1 Standort Ergolding 
 94.2 Standort Chemnitz 

   
95. Inter Data Systems GmbH, Maintal 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Entschädigungsregelung 
- Anlage zu §§ 2 und 2a der Satzung - 
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(1) Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsra-

tes sowie an Ausschusssitzungen des Verwaltungsrates  

  
 Für die Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrates sowie an Aus-

schusssitzungen des Verwaltungsrates werden den Mitgliedern folgende 
Entschädigungen gezahlt: 

   
 1. Erstattung der Barauslagen 
   

  Tagegeld nach den jeweils gültigen Sätzen des Bundesreisekosten-
gesetzes. Wird unentgeltlich Verpflegung gewährt, ist das Tagegeld 

gemäß § 6 Absatz (2) Satz 1 BRKG zu kürzen. 
   
  Übernachtungsgeld nach dem jeweils gültigen Satz des Bundesrei-

sekostengesetzes. Höhere Übernachtungskosten werden erstattet, 
soweit sie notwendig sind. 

   
  Fahrkosten 
   

  Es werden die tatsächlich entstandenen notwendigen Fahrkosten 
für Hin- und Rückreise sowie die nachgewiesenen notwendigen Ne-
benkosten (zum Beispiel Auslagen für die Fahrt von und zur Bahn, 

Gepäckbeförderung) ersetzt 
   

  Dabei können erstattet werden: 
   
  a. die Kosten für die Benutzung von Land- und Wasserfahrzeu-

gen nach der 1. Klasse sowie bei Benutzung eines Schlaf- o-
der Liegewagens die Auslagen für die Bettkarte, 

    
  b. bei Benutzung eines Luftverkehrsmittels die Kosten der Eco-

nomy-Klasse, 

    
  c. bei Vorliegen eines triftigen Grundes für die Benutzung eines 

Kraftwagens für jeden gefahrenen Kilometer die nach § 5 Ab-
satz (2) des Bundesreisekostengesetzes jeweils geltenden 
Sätze. 

    
 2. Erstattung des Verdienstausfalls und der Rentenversicherungsbei-

träge 
   
  Den Mitgliedern des Verwaltungsrates werden der tatsächlich ent-

gangene regelmäßige Bruttoverdienst ersetzt und die den Arbeit-
nehmeranteil übersteigenden Beiträge, die sie als ehrenamtlich tä-

tige Arbeitnehmer nach § 168 Absatz (1) Nr. 5 SGB VI selbst zu tra-
gen haben, erstattet; die Entschädigung beträgt für jede Stunde der 
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versäumten regelmäßigen Arbeitszeit höchstens 1/75 der monatli-

chen Bezugsgröße gemäß § 18 SGB IV. 
   

  Wird durch schriftliche Erklärung des Berechtigten glaubhaft ge-
macht, dass ein Verdienstausfall entstanden ist, lässt sich dessen 
Höhe jedoch nicht nachweisen, ist der Verdienstausfall pauschal in 

Höhe von 1/3 des in Satz 1 genannten Höchstbetrages für jede 
Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit zu ersetzen. Der 

Verdienstausfall wird je Kalendertag für höchstens 10 Stunden ge-
währt; die letzte angefangene Stunde wird voll gerechnet. 

   

 3. Pauschbetrag für Zeitaufwand 
   

  Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten für jeden Kalendertag 
einer Sitzung einschließlich Vorbesprechung einen Pauschbetrag 
für Zeitaufwand in Höhe von 90,00 EUR. Als Sitzung gelten auch di-

gitale oder hybride Sitzungen gemäß § 2 Absatz (11) und § 4 Ab-
satz (2) Nr. 10 der Satzung. 

   
 4. Entschädigung bei der Teilnahme an mehreren Sitzungen an einem 

Tage 

   
  Bei der Teilnahme an mehreren Sitzungen am selben Tage können 

für jeden Kalendertag insgesamt nur ein Tagegeld und gegebenen-

falls Übernachtungsgeld sowie ein Pauschbetrag für Zeitaufwand 
gewährt werden. Das gilt auch dann, wenn am selben Tag Sitzun-

gen sowohl von Kranken- als auch von Pflegekassenorganen statt-
finden. 

   

 5. Pauschbeträge für Ausschussvorsitzende und ihre Stellvertreter 
   

  Die Vorsitzenden von Ausschüssen und ihre Stellvertreter erhalten 
bei Sitzungen des Ausschusses den doppelten Pauschbetrag für 
Zeitaufwand. 

   
(2) Besondere Entschädigung für die alternierenden Vorsitzenden des 

Verwaltungsrates 

  
 Die alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates erhalten für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben außerhalb von Sitzungen einen monatli-
chen Pauschbetrag für Zeitaufwand in Höhe von 630,00 EUR. Für Ange-

legenheiten der Pflegeversicherung werden keine eigenständigen Pau-
schalen gezahlt. 

  
(3) Entschädigung anderer Mitglieder des Verwaltungsrates für Tätig-

keiten außerhalb der Sitzungen 

  
 Andere Mitglieder des Verwaltungsrates, die außerhalb von Verwaltungs-

rats- und Ausschusssitzungen im Auftrage des Verwaltungsrates oder 
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der alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder des Aus-

schusses tätig werden, erhalten Entschädigungen nach Absatz (1) Nr. 1 
und 2. 

  
 Ein Pauschbetrag für Zeitaufwand außerhalb von Sitzungen wird nur bei 

außergewöhnlicher Inanspruchnahme aufgrund eines besonderen Auftra-

ges gezahlt. Dies gilt nicht für die Wahrnehmung repräsentativer Aufga-
ben. 

  
(4) Entschädigung für Ehrenamtliche Novitas-Beratende 

  

 Die Ehrenamtlichen Novitas-Beratenden erhalten einen monatlichen 
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Höhe von 45,00 EUR. 

  
(5) Pauschaler Auslagenersatz für die alternierenden Vorsitzenden des 

Verwaltungsrates 

  
 Die alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates erhalten als Er-

satz für ihre Auslagen eine monatliche pauschale Entschädigung in Höhe 
von 68,00 EUR. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Zweitmeinungsverfahren 
- Anlage zu § 11e Absatz (1) - 
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M05-M14 Entzündliche Polyarthropathien 
M15-M19 Arthrose 

M20-M25 Sonstige Gelenkkrankheiten 
M40-M43 Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens 
M45-M49 Spondylopathien 

M50-M54 Sonstige Gelenkkrankheiten der Wirbelsäule und des Rückens 
M65-M68 Krankheiten der Synovialis und der Sehnen 

M70-M79 Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes 
M80-M85 Veränderungen der Knochendichte und –struktur 
M91-M94 Chondropathien 

  
C00-C75 Bösartige Neubildungen an genau bezeichneten Lokalisationen (der 

Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx, der Verdauungsorgane, der 
Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe, des Knochens 
und des Gelenkknorpels, Melanom und sonstige bösartige Neubil-

dungen der Haut, des mesothelialen Gewebes und des Weichteilge-
webes, der Brustdrüse [Mamma], der weiblichen Genitalorgane, der 

männlichen Genitalorgane, der Harnorgane, des Auges, des Gehirns 
und sonstiger Teile des Zentralnervensystems, der Schilddrüse und 
sonstiger endokriner Drüsen) 

C76-C80 Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und 
nicht näher bezeichneter Lokalisationen 

C81-C96 Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und ver-

wandten Gewebes 
C97-C97 Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisatio-

nen 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Bonus für gesundheitsbewusstes Verhalten 
- Anlage zu § 13 Absatz (3) Nr. 2 der Satzung - 
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Verzeichnis nach § 13 Absatz (3) Nr. 2 der Satzung der Novitas BKK für  
Bonusprogramm „Aktiv-Bonus“ 

 

(1) Versicherte können den erworbenen Bonusanspruch anstelle der Geldleis-
tung auch für die Erstattung von Ausgaben für nachgewiesene  

Gesundheitsleistungen verwenden. 
  

(2) Der erworbene Geldbonus erhöht sich pauschal um 100 Euro oder für die 
Erstattung von Ausgaben für nachgewiesene Gesundheitsleistungen er-
höht sich der bisher erworbene Bonusanspruch (Geld) pauschal um 300 

Euro, maximal jedoch um die tatsächlich nachgewiesenen Kosten der Leis-
tungen nach Absatz (3) Nr. 1 – 33, sofern mindestens drei bonusfähige 

Leistungen nach § 13 Absatz (3) Nr. 2 erreicht werden. 
  
(3) Für die Erstattung der nachfolgend benannten Leistungen sind die  

Originalrechnungen vorzulegen: 
  

 1. Erstmaliger Abschluss einer privaten Kranken- und Pflegeergän-
zungsversicherung (mit Ausnahme der Auslandsreiseversicherung), 

   

  Die Erstattung bezieht sich ausschließlich auf den ersten Jahresbei-
trag, 

   
 2. Sportmedizinische Untersuchung, 
   

  Zur Erstattung sind die spezifizierten Originalrechnungen und die ärzt-
liche Bescheinigung vorzulegen, 

   

 3. Teilnahme an folgenden Kursen, insoweit das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet ist: Eltern-Baby-Kurs (Pekip®, DELFI®, ElBa®), Baby-

Schwimmkurs, Eltern-Kind-Turnen, 
   
 4. Kosten und Gebühren für einen Daten- und Dokumentenservice für 

medizinische Notfälle, 
   

 5. Erstattung von Sehhilfen, sofern die Novitas BKK nicht aufgrund an-
derer Vorschriften leistungspflichtig ist, 

   

 6. Erste Hilfe-Kurs, 
   

 7. Fahrsicherheitstraining, 
   
 8. Irisdiagnostik, 

   
 9. Sehtest, sofern die Novitas BKK nicht aufgrund anderer Vorschriften 

leistungspflichtig ist, 
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 10. Akupunktur, sofern die Novitas BKK nicht aufgrund anderer Vorschrif-

ten leistungspflichtig ist, 
   

 11. Chelattherapie, 
   
 12. Einlagerung von Nabelschnurblut, 

   
 13. Geräte zur Messung und Erfassung des Fitness- und Gesundheits-

status, 
   
  Mindestanforderung an das Gerät sind die Aufzeichnung von Schrit-

ten, Pulsfrequenz, Aktivitäten und Schlaf, 
   

 14. Intrauterinpessare (Spirale) für Frauen bis zum 22. Lebensjahr, sofern 
die Novitas BKK nicht aufgrund anderer Vorschriften leistungspflichtig 
ist, 

   
 15. Heilpraktikerbehandlung, soweit nicht gesundheitsschädlich, 

   
 16. Gesundheitsreise (Eigenanteil), 
   

 17. Personal Training durch qualifizierte Fitnesstrainer, 
   
 18. Implantatversorgung bei einer zahnärztlichen Behandlung, 

   
 19. privatärztliche Behandlung bei Vertragsärzten, 

   
 20. kieferorthopädische Behandlung außerhalb der GKV, 
   

 21. Osteopathie, sofern die Novitas BKK nicht aufgrund anderer Vor-
schriften leistungspflichtig ist, 

   
 22. Hebammenrufbereitschaft, 
   

 23. Doula, 
   

 24. ausgeschlossene Heil- und Hilfsmittel mit ärztlicher Verordnung, 
   
 25. Gesundheitskurse (auch online) außerhalb der Zertifizierung, 

   
 26. professionelle Zahnreinigung, sofern die Novitas BKK nicht aufgrund 

anderer Vorschriften leistungspflichtig ist, 
   
 27. Impfstoffe, sofern die Novitas BKK nicht aufgrund anderer Vorschrif-

ten leistungspflichtig ist, 
   

 28. Sportausrüstung (maximal 2 Artikel), 
   
 29. Fitnessstudiobeitrag, 
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 30. Startgebühr für die Teilnahme an einer Sportveranstaltung, 
   

 31. Babymassagen, 
   
 32. Aus- und Fortbildung für Übungsleiter / Trainer im Bereich Breiten-

sport. Hierzu zählen die Lizenzen C-, B-, oder A, die vom Deutschen 
Olympischen Sportbund oder seiner Fachverbände vergeben werden, 

   
 33. Behandlung mit Lachgas bei Versicherten, die sich einer kieferortho-

pädischen Behandlung unterziehen und sich in einer Angstsituation 

befinden. 
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Ausgleichsverfahren nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) 

- Anlage zu § 19 der Satzung - 
 

 
Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung 
(Aufwendungsausgleichsgesetz – AAG) 

 
 
§ 1 Anwendbare Vorschriften 

  
 Auf den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen nach dem Aufwen-

dungsausgleichsgesetz (AAG) finden die für die gesetzliche Kranken-
versicherung geltenden Vorschriften und die Bestimmungen der Sat-

zung der Novitas BKK Anwendung, soweit im Folgenden nichts ande-
res bestimmt ist. 

  

  
§ 2 Ausgleichsberechtigte Arbeitgeber, Erstattungsanspruch 

  
(1) Die Novitas BKK erstattet den nach § 1 Abs. 1 und 3 AAG am Umla-

geverfahren U1 beteiligten Arbeitgebern auf Antrag 60 vom Hundert 

des für den in § 3 Abs.1 und 2 und den in § 9 Abs. 1 des Entgeltfort-
zahlungsgesetzes bezeichneten Zeitraum an Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen fortgezahlten Arbeitsentgelts. Dabei werden die Auf-

wendungen des Arbeitgebers je Arbeitnehmer höchstens bis zur 
Höhe der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung berücksichtigt. Für Aufwendungen aus Anlass der Krank-
heit (U1) sind die vom Arbeitgeber zu tragenden Beiträge i. S. d. § 1 
Absatz I Nr. 2 AAG mit dem oben genannten Erstattungssatz abge-

golten 
  

(2) Die Novitas BKK erstattet den nach § 1 Abs. 2 und 3 AAG am Umla-
geverfahren U 2 beteiligten Arbeitgebern auf Antrag in vollem Umfang 
den vom Arbeitgeber nach § 14 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 

(MuschG) gezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld und das vom 
Arbeitgeber nach § 11 des MuschG bei Beschäftigungsverboten ge-

zahlte Arbeitsentgelt. Die vom Arbeitgeber nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 AAG 
getragenen Sozialversicherungsbeiträge und die Beiträge zur Bunde-
sagentur für Arbeit werden in vollem Umfang erstattet. 

  
  
§ 3 Aufbringung der Mittel 

  
(1) Die Mittel zur Durchführung der Umlageverfahren U1 und U2 werden 

von den am Ausgleich beteiligten Arbeitgebern durch gesonderte Um-
lagen aufgebracht. 
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(2) Als Bemessungsgrundlage wird das sozialversicherungspflichtige 

Entgelt herangezogen, höchstens jedoch bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung. 

  
(3) Die Novitas BKK verwaltet die Mittel für die Umlageverfahren als Son-

dervermögen. Für die Umlageverfahren U1 und U2 werden Betriebs-

mittel gebildet. Sie sollen zur Deckung der voraussichtlichen Ausga-
ben für einen Monat ausreichen; sie dürfen die voraussichtlichen Aus-

gaben für drei Monate nicht übersteigen (§ 9 Abs. 3 AAG). 
  
  
§ 4 Umlagesätze 

  

(1) Der Umlagesatz U1 beträgt 2,30 vom Hundert. 
  
(2) Der Umlagesatz U2 beträgt 0,30 vom Hundert. 

  
  
§ 5 Widerspruchsausschuss 

  
 § 4 der Satzung der Novitas BKK gilt mit der Maßgabe, dass bei der 

Behandlung von Angelegenheiten des Ausgleichsverfahrens nur die 
Mitglieder der Arbeitgebervertreter mitwirken. 

  

  
§ 6 Organe, Zusammensetzung 

  
(1) Die Geschäftsführung der Ausgleichskasse der Novitas BKK obliegt 

dem Vorstand, der diese gerichtlich und außergerichtlich vertritt. 

  
(2) In Angelegenheiten des Ausgleichs der Arbeitgeberaufwendungen 

nach dem AAG wirken im Verwaltungsrat nur die Vertreter der Arbeit-
geber mit. 

  

(3) Im Verwaltungsrat übt, sofern die Vertreter der Arbeitgeber nichts an-
deres beschließen, jeweils derjenige Vertreter der Arbeitgeber das 

Amt des Vorsitzenden aus, der zum Vorsitzenden oder stellvertreten-
den Vorsitzenden des Organs gewählt worden ist. Für den Fall seiner 
Verhinderung wählt die Gruppe der Arbeitgebervertreter im Verwal-

tungsrat einen Stellvertreter. 
  

(4) Die Vertreter der Arbeitgeber im Verwaltungsrat haben insbesondere 
die Satzung und die Höhe der Umlagesätze zu beschließen, den 
Haushaltsplan festzustellen und die Jahresrechnung abzunehmen. 

  
  
§ 7 Haushaltsplan, Jahresrechnung 

  
(1) Der Vorstand stellt den Haushaltsplan auf. 
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(2) Die Feststellung des Haushaltsplanes obliegt dem Verwaltungsrat. 

  
(3) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Rechnungsprüfungs-

ausschuss zur Vorbereitung der Abnahme der Jahresrechnung. 
  
(4) Der Vorstand hat den Rechnungsabschluss aufzustellen und dem 

Rechnungsprüfungsausschuss nach Abs. 3 vorzulegen. Der Verwal-
tungsrat nimmt die Jahresrechnung ab und beschließt über die Ent-

lastung des Vorstandes. 
 
 


